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1. Anlass des Gesetzesentwurfes

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf ist beabsich-
tigt, das Hamburgische Datenschutzgesetz (Hmb-
DSG) in einer Neufassung sowie weitere Vorschrif-
ten des Landesrechts an die am 25. Mai 2016 in 
Kraft getretene und ab dem 25. Mai 2018 geltende 
Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenver-
kehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Verordnung (EU) 2016/679; im Folgenden: DS-
GVO) anzupassen. 

Ein wesentliches, durch die DS-GVO zu erreichen-
des Ziel ist es, in den EU-Mitgliedstaaten ein mög-
lichst einheitliches und gleichwertiges Schutz-
niveau bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten herzustellen. Die im ausdrücklich als 
„Grundverordnung“ bezeichneten Rechtsakt ent-
haltenen Bestimmungen belassen den Mitglied-
staaten der EU indes Regelungsspielräume in 
Form von Rechtsetzungsaufträgen und Rege-
lungsoptionen (Spezifizierungs-/Öffnungsklau-
seln). Mit der DS-GVO entsteht somit Anpassungs-
bedarf sowohl hinsichtlich des allgemeinen als 
auch des bereichsspezifischen Landesdaten-
schutzrechts, soweit sie nicht ein Festhalten an 
bestehenden gesetzlichen Bestimmungen zulässt. 

2. Inhalt des Gesetzesentwurfes

Bei der Anpassung des HmbDSG sind angesichts 
des unionsrechtlichen Normwiederholungsverbo-
tes Regelungen, die sich bereits inhaltlich auf 
Ebene der DS-GVO finden, aufzuheben. Der DS-
GVO widersprechende Vorschriften sind auf 
Grund des Vorrangs des Unionsrechts vor nationa-
lem Recht ebenfalls aufzuheben. Darüber hinaus 
sind die durch die DS-GVO erteilten Regelungs-
aufträge umzusetzen. Von den Regelungsoptio-
nen wird in einer Weise Gebrauch gemacht, dass 
bestehende materielle Vorgaben des EU-Rechts 
beachtet und mit bereits bewährten Instrumenten 
des Bundes- und Landesrechts in Ausgleich ge-
bracht werden. Die Neufassung orientiert sich 
dabei im Wesentlichen an den bis dato auf Ebene 
der Datenschutzreferentinnen und -referenten der 
Länder entwickelten und besprochenen Vorent-
würfen.

Mit Blick auf die unmittelbare Geltung der DS-GVO 
in den Mitgliedstaaten (Artikel 288 des Vertrages 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union) 
kommt es zu einer grundlegenden strukturellen 
Änderung hinsichtlich des anzuwendenden allge-
meinen und bereichsspezifischen Datenschutz-
rechts. Eine bloße Änderung des HmbDSG ist aus 
diesem Grund nicht ausreichend. Der Gesetz-
entwurf fasst das Hamburgische Datenschutzge-
setz neu mit folgenden Regelungsschwerpunkten: 
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– Festgelegt werden die Stellen und Einrichtun-
gen, die dem HmbDSG unterfallen.

 Im Inte res se eines bundesweit einheitlichen Da-
tenschutzrechts und -niveaus in den Ländern 
wird der Anwendungsbereich der Verordnung 
(EU) 2016/679 auf einzelne Verarbeitungsvor-
gänge erstreckt, die nicht unmittelbar dem Uni-
onsrecht unterfallen. Zur Vermeidung von Da-
tenschutzlücken werden hier im Vierten Ab-
schnitt öffentliche Auszeichnungen und Ehrun-
gen sowie Begnadigungsverfahren erfasst.

– Es werden in den Grenzen der DS-GVO fach-
spezifische gesetzliche Voraussetzungen ge-
schaffen, unter denen personenbezogene 
Daten zu anderen Zwecken verwendet werden 
dürfen als denjenigen, zu denen sie ursprüng-
lich verarbeitet wurden. In den übrigen Fällen 
gilt eine strenge Zweckbindung. 

– Es werden zwecks Ausführung der DS-GVO 
Regelungen zu besonderen Verarbeitungssitu-
ationen getroffen, u.a. die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten von Beschäftigten, zu 
Forschungs- und Statistikzwecken sowie zu 
künstlerischen Zwecken.

– Es erfolgt eine terminologische Anpassung des 
Landesrechts an die DS-GVO.

– Die Bestimmungen über die Datenschutzauf-
sichtsbehörde werden weiter an das Daten-
schutzrecht der EU angepasst.

– Es werden die gesetzlichen Voraussetzungen 
geschaffen, unter denen die in der DS-GVO vor-
gesehenen Betroffenenrechte nach Maßgabe 
unionsrechtlicher Vorgaben eingeschränkt wer-
den dürfen. 

– Anpassungen des Hamburgischen Transpa-
renzgesetzes sowie des Hamburgischen Aus-
führungsgesetzes zum Bundesmeldegesetz.

Für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Verwal-
tung der Freien und Hansestadt Hamburg entsteht 
durch dieses Gesetz kein neuer Erfüllungsauf-
wand. Soweit mit der Stärkung der Betroffenen-
rechte und der Erweiterung technischer Anforde-
rungen an die Datensicherheit ein erhöhter Erfül-
lungsaufwand verbunden ist, resultiert dieser un-
mittelbar aus der DS-GVO und nicht aus diesem 
Gesetz. 

3. Kosten

Die Anpassungen begründen weitere Informati-
onspflichten seitens der Verwaltung, deren Kosten 
derzeit noch nicht beziffert werden können. Diese 
beruhen jedoch auf der DS-GVO und nicht auf die-
sem Gesetz.

4. Petitum

Der Senat beantragt, die Bürgerschaft wolle das 
anliegende Gesetz beschließen.
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Vom . . . . . . . .

Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Zweck

Dieses Gesetz trifft die zur Durchführung der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürli-

cher Personen bei der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundver-
ordnung) (ABl. EU Nr. L 119 S. 1, 72) ergänzenden 
Regelungen. Darüber hinaus regelt dieses Gesetz für 
im Einzelnen bezeichnete Situationen die Verarbei-
tung personenbezogener Daten, die nicht in den An-
wendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 fal-
len.
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§ 2 
Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten durch folgende Stellen und 
Einrichtungen der Freien und Hansestadt Hamburg 
(öffentliche Stellen):
1. Behörden,
2. den Rechnungshof,
3. die Bürgerschaft, die Gerichte und die Behörden 

der Staatsanwaltschaft, soweit sie Verwaltungs-
aufgaben wahrnehmen,

4. die der Aufsicht der Freien und Hansestadt Ham-
burg unterstehenden juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts und deren öffentlich-rechtlich 
organisierte Einrichtungen,

5. Stellen, soweit sie als Beliehene hoheitliche Auf-
gaben wahrnehmen,

6. sonstige öffentlich-rechtlich organisierte Stellen 
oder Einrichtungen.
(2) Für juristische Personen, Gesellschaften und 

andere Vereinigungen von Personen des privaten 
Rechts, an denen die Freie und Hansestadt Hamburg 
oder eine ihrer Aufsicht unterstehende juristische Per-
son des öffentlichen Rechts beteiligt ist, gelten die 
Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/679 sowie 
des Bundesdatenschutzgesetzes vom 30. Juni 2017 
(BGBl. I S. 2097) über nicht-öffentliche Stellen in ihrer 
jeweils geltenden Fassung.

(3) Soweit öffentliche Stellen im Sinne des Absat-
zes 1 als Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen, 
sind auf diese unbeschadet anderer Rechtsgrund-
lagen die Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/679 
sowie des Bundesdatenschutzgesetzes über nicht- 
öffentliche Stellen in ihrer jeweils geltenden Fassung 
anzuwenden.

(4) Dieses Gesetz gilt nicht für öffentliche Stellen, 
soweit deren Tätigkeit der Richtlinie (EU) 2016/680 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhü-
tung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von 
Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmen-
beschlusses 2008/977/JI des Rates (ABl. EU Nr. L 119 
S. 89) unterfällt. 

(5) Die Bürgerschaft, ihre Mitglieder, ihre Gremien, 
die Fraktionen und Gruppen sowie deren Verwaltun-
gen unterliegen nicht den Bestimmungen dieses Ge-
setzes, soweit sie zur Wahrnehmung parlamentari-
scher Aufgaben personenbezogene Daten verarbei-
ten und dabei die von der Bürgerschaft zu erlassende 
Datenschutzordnung anzuwenden haben.

(6) Fällt die Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch die in Absatz 1 bezeichneten öffentlichen 
Stellen nicht in den Anwendungsbereich der Verord-
nung (EU) 2016/679, sind ihre Vorschriften entspre-
chend anzuwenden, es sei denn, dieses Gesetz oder 
andere spezielle Rechtsvorschriften enthalten abwei-
chende Regelungen.

§ 3 
Datengeheimnis

(1) Denjenigen Personen, die bei den in § 2 Ab- 
satz 1 genannten öffentlichen Stellen oder ihren auf-
tragnehmenden Stellen dienstlichen Zugang zu per-
sonenbezogenen Daten haben, ist es untersagt, per-
sonenbezogene Daten unbefugt zu einem anderen als 
dem zur jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden 
Zweck zu verarbeiten, insbesondere bekannt zu 
geben oder zugänglich zu machen. Dieses Verbot be-
steht auch nach Beendigung der Tätigkeit fort.

(2) Die Datenschutzbeauftragten nach Artikel 37 
bis 39 der Verordnung (EU) 2016/679 der in § 2 Ab- 
satz 1 genannten öffentlichen Stellen sind, auch nach 
Beendigung ihrer Tätigkeit, zur Verschwiegenheit 
über die Identität Betroffener und Beschäftigter, die 
sich an sie gewandt haben, sowie über Umstände, die 
Rückschlüsse auf diese Personen zulassen, verpflich-
tet.

Zweiter Abschnitt
Grundsätze der Verarbeitung personenbezogener 

Daten

§ 4 
Zulässigkeit der Verarbeitung personenbezogener 

Daten

Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
eine der in § 2 Absatz 1 genannten öffentlichen Stellen 
ist zulässig, wenn sie zur Erfüllung der in der Zustän-
digkeit des Verantwortlichen liegenden Aufgabe oder 
in Ausübung öffentlicher Gewalt, die dem Verantwort-
lichen übertragen wurde, erforderlich ist.

§ 5 
Erhebung personenbezogener Daten

(1) Bei nicht-öffentlichen Dritten sollen personen-
bezogene Daten nur unter den in § 6 Absatz 2 genann-
ten Voraussetzungen erhoben werden. 

(2) Werden personenbezogene Daten bei Dritten 
erhoben, sind diese auf Verlangen über den Erhe-
bungszweck zu unterrichten, soweit dadurch schutz-
würdige Interessen der betroffenen Person nicht be-
einträchtigt werden. Werden die Daten auf Grund 
einer Rechtsvorschrift erhoben, die zur Auskunft ver-
pflichtet, ist auf die Auskunftspflicht, sonst auf die 
Freiwilligkeit der Angaben hinzuweisen.
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§ 6 
Zweckbindung

(1) Vom Zweck einer Verarbeitung personenbezo-
gener Daten einschließlich solcher im Sinne von Arti-
kel 9 der Verordnung (EU) 2016/679 erfasst ist auch 
die Verarbeitung zur Wahrnehmung von Aufsichts- 
und Kontrollbefugnissen, zur Rechnungsprüfung, zur 
Durchführung von Organisationsuntersuchungen 
sowie zu Zwecken der Datensicherung, Datenschutz-
kontrolle oder zur Sicherstellung eines ordnungsge-
mäßen Betriebs einer Datenverarbeitungsanlage. 
Dies gilt auch für die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten zu Aus- und Fortbildungszwecken, soweit 
nicht berechtigte Interessen der betroffenen Person 
an der Geheimhaltung der Daten offensichtlich über-
wiegen.

(2) Eine Verarbeitung personenbezogener Daten 
zu anderen als den ursprünglichen Zwecken ist zuläs-
sig, wenn
1. dies zur Abwehr erheblicher Nachteile für das 

 Gemeinwohl oder einer Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit, die Verteidigung oder die nationale 
 Sicherheit erforderlich ist,

2. dies zur Abwehr einer schwerwiegenden Beein-
trächtigung der Rechte einer anderen Person 
 erforderlich ist,

3. sie zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungs-
widrigkeiten, zur Vollstreckung oder zum Vollzug 
von Strafen oder von Maßnahmen im Sinne des 
§ 11 Absatz 1 Nummer 8 des Strafgesetzbuches 
oder von Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmitteln 
im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes oder zur Er-
ledigung eines gerichtlichen Auskunftsersuchens 
erforderlich sind und gesetzliche Regelungen 
nicht entgegenstehen,

4. dies erforderlich ist, um Angaben der betroffenen 
Person zu überprüfen, weil tatsächliche Anhalts-
punkte für deren Unrichtigkeit bestehen,

5. bei Teilnahme am Privatrechtsverkehr oder zur 
Durchsetzung öffentlich-rechtlicher Forderungen 
ein rechtliches Interesse an der Kenntnis der zu 
verarbeitenden Daten vorliegt und kein Grund zu 
der Annahme besteht, dass das schutzwürdige In-
teresse der betroffenen Personen an der Geheim-
haltung überwiegt,

6. offensichtlich ist, dass sie im Interesse der betrof-
fenen Person liegt und diese in Kenntnis des ande-
ren Zwecks ihre Einwilligung erteilen würde,

7. die Daten unmittelbar aus allgemein zugänglichen 
Quellen entnommen werden durften oder entnom-
men werden dürfen oder die Daten verarbeitende 
Stelle sie veröffentlichen dürfte, es sei denn, dass 
schutzwürdige Interessen der betroffenen Perso-
nen offensichtlich entgegenstehen,

8. sie der Bearbeitung von Eingaben, parlamentari-
schen Anfragen oder Aktenvorlageersuchen der 
Bürgerschaft dient und überwiegende schutzwür-
dige Interessen der betroffenen Personen nicht 
entgegenstehen,

9. es zur Durchführung wissenschaftlicher oder his-
torischer Forschung oder Statistik erforderlich ist, 
das Interesse an der Durchführung des For-
schungs- oder Statistikvorhabens das Interesse 
der Betroffenen an dem Ausschluss der Zweck-
änderung erheblich überwiegt und der For-
schungs- oder Statistikzweck auf andere Weise 
nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand 
erreicht werden kann.
(3) Unterliegen die personenbezogenen Daten 

einem Berufsgeheimnis und sind sie der Daten verar-
beitenden Stelle von der zur Verschwiegenheit ver-
pflichteten Person in Ausübung ihrer Berufspflicht 
übermittelt worden, findet Absatz 2 keine Anwendung.

(4) Sind mit personenbezogenen Daten weitere 
Daten der betroffenen Person oder Dritter derart ver-
bunden, dass ihre Trennung nach erforderlichen und 
nicht erforderlichen Daten nicht oder nur mit unver-
hältnismäßigem Aufwand möglich ist, so sind auch die 
Kenntnisnahme, die Weitergabe innerhalb des Ver-
antwortlichen und die Übermittlung der Daten, die 
nicht zur Erfüllung der jeweiligen Aufgabe erforderlich 
sind, zulässig, soweit nicht schutzwürdige Belange 
der betroffenen Person oder Dritter überwiegen. Die 
nicht erforderlichen Daten unterliegen insoweit einem 
Verarbeitungsverbot.

§ 7
Automatisierte Verfahren und Gemeinsame Dateien

Die Einrichtung eines automatisierten Abrufver-
fahrens oder einer gemeinsamen automatisierten 
Datei, in oder aus der mehrere Daten verarbeitende 
Stellen personenbezogene Daten verarbeiten, ist zu-
lässig, soweit dies unter Berücksichtigung der Rechte 
und Freiheiten der betroffenen Personen und der Auf-
gaben der beteiligten Stellen angemessen ist und 
durch technische und organisatorische Maßnahmen 
Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen 
Personen vermieden werden können. 

§ 8
Verantwortung bei der Offenlegung personen- 

bezogener Daten

(1) Die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit einer 
Offenlegung personenbezogener Daten durch deren 
Übermittlung, Verbreitung oder eine sonstige Form 
der Bereitstellung trägt die offenlegende Stelle. 

(2) Erfolgt eine Offenlegung personenbezogener 
Daten durch deren Übermittlung, Verbreitung oder 
eine sonstige Form der Bereitstellung auf Grund eines 
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Ersuchens einer öffentlichen Stelle, trägt diese die 
Verantwortung für die Einhaltung des Datenschutzes. 
Die offenlegende Stelle prüft nur, ob das Ersuchen im 
Rahmen der Aufgaben der Empfängerin oder des 
Empfängers liegt, es sei denn, dass im Einzelfall An-
lass zur Prüfung der Rechtmäßigkeit der Datenver-
arbeitung besteht. Die ersuchende Stelle hat in dem 
Ersuchen die für diese Prüfung erforderlichen Anga-
ben zu machen.

(3) Bei Nutzung eines automatisierten Abrufverfah-
rens trägt die abrufende Stelle die Verantwortung für 
die Rechtmäßigkeit des Abrufes.

Dritter Abschnitt
Besondere Verarbeitungssituationen

§ 9
Videoüberwachung

(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Berei-
che mit optisch-elektronischen Einrichtungen (Vi-
deobeobachtung) ist nur zulässig, soweit und solange 
sie
1. zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen oder
2. zur Wahrnehmung des Hausrechts
erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, 
dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen über-
wiegen. Die Beobachtung nicht-öffentlich zugängli-
cher Bereiche ist über die in Satz 1 genannten Voraus-
setzungen hinaus nur zulässig, soweit und solange 
dies zur Abwehr von Gefahren für Leib, Leben oder 
Freiheit einer Person oder für bedeutende Sach- oder 
Vermögenswerte erforderlich ist.

(2) Die Speicherung (Videoaufzeichnung) oder 
Verwendung der nach Absatz 1 erhobenen Daten ist 
zulässig, soweit und solange sie zum Erreichen des 
verfolgten Zwecks erforderlich ist und keine Anhalts-
punkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der 
Betroffenen überwiegen. Eine Verarbeitung zu einem 
anderen Zweck ist nur zulässig, wenn dies zur Verfol-
gung von Straftaten oder zur Abwehr von Gefahren für 
Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder für bedeu-
tende Sach- oder Vermögenswerte erforderlich ist.

(3) Videobeobachtung und Videoaufzeichnung 
sowie die verantwortliche Stelle sind zum frühestmög-
lichen Zeitpunkt durch geeignete Maßnahmen erkenn-
bar zu machen.

§ 10 
Verarbeitung von Beschäftigtendaten

(1) Die in § 2 Absatz 1 genannten öffentlichen Stel-
len dürfen personenbezogene Daten einschließlich 
Daten im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2016/679 ihrer Bewerberinnen und Bewerber, 
Beschäftigten, früheren Beschäftigten und von deren 

Hinterbliebenen nur verarbeiten, soweit dies eine 
Rechtsvorschrift, ein Tarifvertrag, eine allgemeine 
 Regelung der obersten Dienstbehörde, die mit den 
Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerkschaf-
ten und Berufsverbände beziehungsweise mit den Be-
rufsverbänden der Richterinnen und Richter verbind-
lich vereinbart worden ist, oder eine Dienstverein-
barung vorsieht. Soweit derartige Regelungen nicht 
bestehen, gelten ergänzend zur Verordnung (EU) 
2016/679 die Absätze 2 bis 7.

(2) Die in § 2 Absatz 1 genannten öffentlichen Stel-
len dürfen, soweit die nachfolgenden Absätze keine 
besonderen Regelungen enthalten, personenbezo-
gene Daten einschließlich Daten im Sinne von Artikel 
9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 der in Ab-
satz 1 genannten Personen nur verarbeiten, soweit 
dies zur Eingehung, Durchführung, Beendigung oder 
Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses oder zur 
Durchführung organisatorischer, personeller oder so-
zialer Maßnahmen, insbesondere auch zu Zwecken 
der Personalplanung oder des Personaleinsatzes, 
 erforderlich ist.

(3) §§ 85 bis 92 des Hamburgischen Beamtenge-
setzes (HmbBG) vom 15. Dezember 2009 (HmbGVBl. 
S. 405), zuletzt geändert am 4. April 2017 (HmbGVBl. 
S. 99), in der jeweils geltenden Fassung sind auf die-
jenigen in Absatz 1 genannten Personen entspre-
chend anzuwenden, die nicht in den Anwendungsbe-
reich dieser Vorschriften fallen.

(4) Eine Übermittlung der Daten von Beschäftigten 
an Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs ist nur 
zulässig, soweit
1. die Stelle, der die Daten übermittelt werden sollen, 

ein überwiegendes rechtliches Interesse darlegt,
2. Art oder Zielsetzung der Aufgaben, die der oder 

dem Beschäftigten übertragen sind, die Übermitt-
lung erfordert

oder

3. offensichtlich ist, dass die Übermittlung im Inte-
resse der betroffenen Person liegt, und keine An-
haltspunkte vorliegen, dass diese in Kenntnis des 
Übermittlungszweckes ihre Einwilligung nicht 
 erteilen würde.

Die Übermittlung an eine künftige Dienstherrin oder 
Arbeitgeberin oder einen künftigen Dienstherrn oder 
Arbeitgeber ist nur mit Einwilligung der betroffenen 
Person zulässig, es sei denn, dass eine Abordnung 
oder Versetzung vorbereitet wird, die der Zustimmung 
der oder des Beschäftigten nicht bedarf. Absatz 3 in 
Verbindung mit § 89 HmbBG bleibt unberührt.

(5) Verlangt eine in § 2 Absatz 1 genannte öffent-
liche Stelle medizinische oder psychologische Unter-
suchungen oder Tests (Untersuchungen), so hat sie 
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Anlass und Zweck der Untersuchung anzugeben 
sowie erforderlichenfalls auf die der betroffenen Per-
son obliegenden Aufgaben hinzuweisen. Sie darf von 
der untersuchenden Stelle nur die Mitteilung der Un-
tersuchungsergebnisse sowie derjenigen festgestell-
ten Risikofaktoren verlangen, deren Kenntnis für ihre 
Entscheidung in personellen Angelegenheiten der be-
troffenen Person erforderlich ist; darüber hinausge-
hende Daten darf sie nur verlangen, soweit auch 
deren Kenntnis für ihre Entscheidung erforderlich ist. 
Führt eine in § 2 Absatz 1 genannte öffentliche Stelle 
die Untersuchungen durch, so gilt für die Weitergabe 
der erhobenen Daten Satz 2 entsprechend. Im Übri-
gen ist eine Weiterverarbeitung der bei den Untersu-
chungen erhobenen Daten ohne Einwilligung der be-
troffenen Person nur zu dem Zweck zulässig, zu dem 
sie erhoben worden sind.

(6) Personenbezogene Daten, die vor der Einge-
hung eines Beschäftigungsverhältnisses erhoben 
wurden, sind unverzüglich zu löschen, sobald fest-
steht, dass ein Beschäftigungsverhältnis nicht zu-
stande kommt. Dies gilt nicht, soweit überwiegende 
berechtigte Interessen der Daten verarbeitenden 
Stelle der Löschung entgegenstehen oder die betrof-
fene Person in die weitere Speicherung einwilligt. 
Nach Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses 
sind personenbezogene Daten zu löschen, soweit 
diese Daten nicht mehr benötigt werden, es sei denn, 
dass Rechtsvorschriften entgegenstehen. 

(7) Soweit Daten der Beschäftigten im Rahmen der 
Durchführung der technischen und organisatorischen 
Maßnahmen nach Artikel 32 der Verordnung (EU) 
2016/679 gespeichert werden, dürfen sie nicht zu 
Zwecken der Verhaltens- oder Leistungskontrolle ge-
nutzt werden.

(8) § 11 bleibt unberührt.

§ 11
Datenverarbeitung zum Zwecke wissenschaftlicher 

und historischer Forschung sowie Statistik

(1) Die in § 2 Absatz 1 genannten Stellen dürfen für 
bestimmte Vorhaben personenbezogene Daten ein-
schließlich Daten im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2016/679 ohne Einwilligung für wis-
senschaftliche oder historische Forschungszwecke 
verarbeiten, soweit schutzwürdige Interessen der be-
troffenen Personen wegen der Art der Daten, wegen 
ihrer Offenkundigkeit oder wegen der Art der Verwen-
dung nicht beeinträchtigt werden. Einer Einwilligung 
bedarf es auch nicht, wenn das öffentliche Interesse 
an der Durchführung des Forschungsvorhabens die 
schutzwürdigen Belange der betroffenen Person er-
heblich überwiegt und der Zweck der Forschung nicht 
auf andere Weise erreicht werden kann oder erheblich 

beeinträchtigt würde. Die an die in Satz 1 genannten 
Stellen übermittelten personenbezogenen Daten 
 dürfen nur mit Einwilligung der betroffenen Personen 
weiter übermittelt oder für einen anderen als den 
 ursprünglichen Zweck verarbeitet werden.

(2) Personenbezogene Daten einschließlich Daten 
im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2016/679 sind, soweit und sobald der Forschungs- 
oder Statistikzweck dies zulässt, dergestalt zu verän-
dern, dass die Einzelangaben über persönliche oder 
sachliche Verhältnisse nicht mehr einer bestimmten 
oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet 
werden können (Anonymisierung), es sei denn, be-
rechtigte Interessen der betroffenen Person stehen 
dem entgegen. Anderenfalls sind sie sobald möglich 
zu pseudonymisieren (Artikel 4 Nummer 5 der Verord-
nung (EU) 2016/679). Merkmale, mit denen Einzel-
angaben über persönliche oder sachliche Verhält-
nisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürli-
chen Person zugeordnet werden können, dürfen mit 
den Einzelangaben nur zusammengeführt werden, 
soweit der Forschungs- oder Statistikzweck oder die 
berechtigten Interessen der betroffenen Person dies 
erfordern. § 22 Absatz 2 des Bundesdatenschutzge-
setzes gilt entsprechend. 

(3) Die wissenschaftliche oder historische For-
schung oder Statistik betreibenden öffentlichen Stel-
len dürfen personenbezogene Daten nur veröffent-
lichen, wenn 
1. die betroffene Person eingewilligt hat oder 
2. dies für die Darstellung von Forschungsergebnis-

sen über Ereignisse der Zeitgeschichte unerläss-
lich ist. 
(4) An Dritte oder Stellen, die den Vorschriften die-

ses Gesetzes nicht unterliegen, dürfen personenbezo-
gene Daten nur übermittelt werden, wenn diese sich 
verpflichten, die Bestimmungen der Absätze 2 und 3 
einzuhalten. 

(5) Das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679, auf Berichtigung nach Artikel 
16 der Verordnung (EU) 2016/679, auf Einschränkung 
der Verarbeitung nach Artikel 18 der Verordnung (EU) 
2016/679 und auf Widerspruch nach Artikel 21 der 
Verordnung (EU) 2016/679 bestehen nicht, soweit die 
Wahrnehmung dieser Rechte die Verwirklichung des 
wissenschaftlichen oder historischen Forschungs-
zwecks oder des Statistikzwecks voraussichtlich un-
möglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen 
würde. 

§ 12
Datenverarbeitung zu künstlerischen Zwecken

(1) Soweit personenbezogene Daten zu künstleri-
schen Zwecken verarbeitet werden, gelten von den 
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Kapiteln II bis VII sowie IX der Verordnung (EU) 
2016/679 nur Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben b und f 
sowie die Artikel 24, 32 und 33. 

(2) Führt die Verarbeitung personenbezogener 
Daten gemäß Absatz 1 zur Verbreitung von Gegendar-
stellungen der betroffenen Person oder zu Verpflich-
tungserklärungen, Gerichtsentscheidungen über die 
Unterlassung der Verbreitung oder über den Widerruf 
des Inhalts der Daten, so sind diese Gegendarstellun-
gen, Verpflichtungserklärungen, Gerichtsentschei-
dungen und Widerrufe zu den gespeicherten Daten zu 
nehmen und dort für dieselbe Zeitdauer aufzubewah-
ren, wie die Daten selbst sowie bei einer Offenlegung 
der Daten gemeinsam offenzulegen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für nicht- 
öffentliche Stellen.

Vierter Abschnitt
Besondere Bestimmungen für Verarbeitungen im 
Rahmen von nicht in den Anwendungsbereich der 
Verordnung (EU) 2016/679 fallenden Tätigkeiten

§ 13
Öffentliche Auszeichnungen und Ehrungen

(1) Zur Vorbereitung öffentlicher Auszeichnungen 
und Ehrungen dürfen die zuständigen Stellen die dazu 
erforderlichen Daten einschließlich Daten im Sinne 
von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 
auch ohne Kenntnis der betroffenen Person verarbei-
ten. Auf Anforderung der in Satz 1 genannten Stellen 
dürfen andere öffentliche Stellen die zur Vorbereitung 
der Auszeichnung oder Ehrung erforderlichen Daten 
übermitteln.

(2) Eine Verarbeitung dieser personenbezogenen 
Daten für andere Zwecke ist nur mit Einwilligung der 
betroffenen Person zulässig.

(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung, 
wenn der Daten verarbeitenden Stelle bekannt ist, 
dass die betroffene Person ihrer öffentlichen Aus-
zeichnung oder Ehrung oder der mit ihr verbundenen 
Datenverarbeitung widersprochen hat.

(4) Es besteht weder eine Informationspflicht noch 
eine Auskunftspflicht des Verantwortlichen. 

§ 14 
Begnadigungsverfahren

In Begnadigungsverfahren ist die Verarbeitung 
personenbezogener Daten einschließlich Daten im 
Sinne von Artikel 9 Absatz 1 und Artikel 10 der Verord-
nung (EU) 2016/679 zulässig, soweit sie zur Ausübung 
des Gnadenrechts durch die zuständigen Stellen 
 erforderlich ist. Entsprechend anzuwenden sind nur 

Artikel 5 bis 7 sowie Kapitel IV mit Ausnahme von 
 Artikel 33 der Verordnung (EU) 2016/679.

Fünfter Abschnitt

Rechte der Betroffenen

§ 15 

Beschränkung der Informationspflicht

(1) Eine Information gemäß Artikel 13 oder 14 der 
Verordnung (EU) 2016/679 erfolgt nicht, soweit und 
solange

1. die Information die öffentliche Sicherheit oder Ord-
nung gefährden oder sonst dem Wohle des Bun-
des oder eines Landes Nachteile bereiten würde,

2. die Tatsache der Verarbeitung nach einer Rechts-
vorschrift oder wegen der Rechte und Freiheiten 
anderer Personen geheim zu halten ist,

3. dies zur Verfolgung von Straftaten und Ordnungs-
widrigkeiten erforderlich ist,

4. dies die Geltendmachung, Ausübung oder Vertei-
digung rechtlicher Ansprüche beeinträchtigen 
würde und die Interessen des Verantwortlichen an 
der Nichterteilung der Information die Interessen 
der betroffenen Person überwiegen oder

5. eine Weiterverarbeitung analog gespeicherter 
Daten vorgenommen wird, bei der sich der Verant-
wortliche durch die Weiterverarbeitung unmittel-
bar an die betroffene Person wendet, der Zweck 
mit dem ursprünglichen Erhebungszweck gemäß 
der Verordnung (EU) 2016/679 vereinbar ist, die 
Kommunikation mit der betroffenen Person nicht 
in digitaler Form erfolgt und das Interesse der be-
troffenen Person an der Informationserteilung 
nach den Umständen des Einzelfalls, insbeson-
dere den Zusammenhang, in dem die Daten erho-
ben wurden, als gering anzusehen ist.

(2) Bezieht sich die Informationserteilung auf die 
Übermittlung personenbezogener Daten an Behörden 
und Stellen der Staatsanwaltschaft, der Polizei, der 
Landesfinanzbehörden, soweit diese personenbezo-
gene Daten in Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben 
im Anwendungsbereich der Abgabenordnung zur 
Überwachung und Prüfung speichern, der Behörden 
des Verfassungsschutzes, des Bundesnachrichten-
dienstes, des Militärischen Abschirmdienstes und, so-
weit die Sicherheit des Bundes berührt wird, anderen 
Behörden des Bundesministeriums der Verteidigung, 
ist mit diesen zuvor Einvernehmen herzustellen. 

(3) Wird nach Absatz 1 Nummern 1 bis 3 und 5 
oder Absatz 2 von einer Information der betroffenen 
Person abgesehen, hat der Verantwortliche die 
Gründe hierfür zu dokumentieren. 
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§ 16 
Beschränkung des Auskunftsrechts

(1) Anträge auf Auskunftserteilung nach Artikel 15 
der Verordnung (EU) 2016/679 können abgelehnt wer-
den, soweit und solange
1. die Auskunft die öffentliche Sicherheit gefährden 

oder sonst dem Wohle des Bundes oder eines Lan-
des Nachteile bereiten würde,

2. die Auskunft dazu führen würde, dass Sachver-
halte, die nach einer Rechtsvorschrift oder wegen 
der Rechte und Freiheiten anderer Personen ge-
heim zu halten sind, aufgedeckt werden, oder

3. dies zur Verfolgung von Straftaten und Ordnungs-
widrigkeiten erforderlich ist.
(2) Die Ablehnung einer Auskunft bedarf keiner 

Begründung, soweit durch die Begründung der Zweck 
der Ablehnung gefährdet würde. In diesem Fall sind 
die wesentlichen Gründe für die Entscheidung zu 
 dokumentieren. Wird der betroffenen Person keine 
Auskunft erteilt, so ist sie darauf hinzuweisen, dass 
sie sich an die Hamburgische Beauftragte bzw. den 
Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
 Informationsfreiheit wenden kann. Auf ihr Verlangen 
ist der oder dem Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit die Auskunft zu erteilen, soweit 
nicht die jeweils zuständige Behörde im Einzelfall fest-
stellt, dass dadurch die Sicherheit des Bundes oder 
eines Landes gefährdet würde.

(3) Bezieht sich die Auskunft auf die Herkunft per-
sonenbezogener Daten von Behörden des Verfas-
sungsschutzes, der Staatsanwaltschaft und der Poli-
zei, von Landesfinanzbehörden, soweit diese perso-
nenbezogene Daten in Erfüllung ihrer gesetzlichen 
Aufgaben im Anwendungsbereich der Abgabenord-
nung zur Überwachung und Prüfung speichern, sowie 
vom Bundesnachrichtendienst, Militärischen Ab-
schirmdienst und, soweit die Sicherheit des Bundes 
berührt wird, von anderen Behörden des Bundes-
ministeriums der Verteidigung, ist mit diesen zuvor 
Einvernehmen her zustellen. Gleiches gilt, soweit sich 
die Auskunft auf die Übermittlung personenbezoge-
ner Daten an diese Behörden bezieht. 

§ 17
Beschränkung der Löschungspflicht

Ergänzend zu Artikel 18 Absatz 1 Buchstaben b 
und c der Verordnung (EU) 2016/679 gilt Artikel 17 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 nicht, soweit 
und solange der Verantwortliche Grund zu der An-
nahme hat, dass durch eine Löschung personenbezo-
gener Daten schutzwürdige Interessen der betroffe-
nen Person beeinträchtigt werden. In diesem Fall tritt 
an die Stelle einer Löschung die Einschränkung der 
Verarbeitung gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 

2016/679. Der Verantwortliche benachrichtigt die be-
troffene Person über die Einschränkung der Verarbei-
tung.

§ 18 
Beschränkung der Benachrichtigungspflicht

(1) Der Verantwortliche kann von der Benachrichti-
gung der von einer Verletzung des Schutzes perso-
nenbezogener Daten betroffenen Person gemäß Arti-
kel 34 der Verordnung (EU) 2016/679 absehen, soweit 
und solange die Benachrichtigung
1. die öffentliche Sicherheit gefährden oder sonst 

dem Wohle des Bundes oder eines Landes Nach-
teile bereiten würde, oder

2. zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungs-
widrigkeiten erforderlich ist, oder

3. dazu führen würde, dass Sachverhalte, personen-
bezogenen Daten oder die Tatsache ihrer Verar-
beitung, die nach einer Rechtsvorschrift oder 
wegen der Rechte und Freiheiten anderer Perso-
nen geheim zu halten sind, aufgedeckt würden, 
oder

4. die Funktionsfähigkeit von Datenverarbeitungs-
systemen einer öffentlichen Stelle gefährden 
würde.
(2) Wenn nach Absatz 1 von einer Benachrichti-

gung abgesehen wird, ist die oder der Hamburgische 
Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
zu informieren.

Sechster Abschnitt
Die bzw. der Hamburgische Beauftragte 
für Datenschutz und Informationsfreiheit

§ 19 
Zuständigkeit

(1) Die oder der Hamburgische Beauftragte für 
 Datenschutz und Informationsfreiheit ist Aufsichts-
behörde im Sinne des Artikels 51 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) 2016/679.

(2) Die oder der Beauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit überwacht bei den in § 2 Absatz 1 
genannten öffentlichen Stellen und bei anderen Stel-
len, soweit sie sich auf Grund gesetzlicher Vorschrif-
ten ihrer bzw. seiner Überwachung unterworfen 
haben, die Einhaltung der Vorschriften über den Da-
tenschutz. Sie oder er ist zudem zuständige Aufsichts-
behörde nach § 40 des Bundesdatenschutzgesetzes 
für die Datenverarbeitung nicht-öffentlicher Stellen.

(3) Die Bürgerschaft und der Rechnungshof unter-
liegen der Überwachung durch die Hamburgische Be-
auftragte bzw. den Hamburgischen Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit nur, soweit sie 
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in Verwaltungsangelegenheiten tätig werden. Beim 
Rechnungshof überwacht die bzw. der Hamburgische 
Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
darüber hinaus, ob die erforderlichen technischen 
und organisatorischen Maßnahmen nach Artikel 32 
der Verordnung (EU) 2016/679 getroffen und einge-
halten werden.

(4) Die oder der Hamburgische Beauftragte für Da-
tenschutz und Informationsfreiheit ist im Rahmen der 
ihr oder ihm durch Artikel 57 der Verordnung (EU) 
2016/679 sowie dieses Gesetzes zugewiesenen Auf-
gaben zuständig für die Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten.

(5) Die oder der Hamburgische Beauftragte für Da-
tenschutz und Informationsfreiheit ist zuständig für 
die Akkreditierung von Zertifizierungsstellen gemäß 
Artikel 43 der Verordnung (EU) 2016/679.

(6) Für die Aufsicht über die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten im Rahmen der Verwaltung lan-
desrechtlich geregelter Steuern ist die oder der Bun-
desbeauftragte für den Datenschutz und die Informa-
tionsfreiheit zuständig, soweit die Datenverarbeitung 
auf bundesgesetzlich geregelten Besteuerungsgrund-
lagen oder auf bundeseinheitlichen Festlegungen be-
ruht.

§ 20 
Ernennungsvoraussetzungen

Die oder der Hamburgische Beauftragte für Daten-
schutz und Informationsfreiheit muss die Befähigung 
zum Richteramt oder für die Laufbahn Allgemeine 
Dienste in der Laufbahngruppe 2 mit Zugang zum 
zweiten Einstiegsamt haben und die zur Erfüllung 
ihrer bzw. seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde 
besitzen.

§ 21 
Rechtsstellung

(1) Die oder der Hamburgische Beauftragte für 
 Datenschutz und Informationsfreiheit steht in einem 
öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis zur Freien und 
Hansestadt Hamburg, in das sie bzw. er gemäß Artikel 
60a Absatz 3 der Verfassung der Freien und Hanse-
stadt Hamburg berufen wird.

(2) Das Amtsverhältnis beginnt mit der Aushändi-
gung der Ernennungsurkunde durch die Präsidentin 
oder den Präsidenten der Bürgerschaft. Die oder der 
Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit leistet vor der Präsidentin oder dem 
Präsidenten der Bürgerschaft folgenden Eid: „Ich 
schwöre, das Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland, die Verfassung der Freien und Hanse-
stadt Hamburg und alle in der Bundesrepublik 
Deutschland geltenden Gesetze zu wahren und meine 
Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen, so wahr mir 

Gott helfe.“ Der Eid kann auch ohne religiöse Beteue-
rungsformel geleistet werden.

(3) Das Amtsverhältnis endet mit Ablauf der Amts-
zeit oder durch Entlassung. Die Entlassung wird mit 
der Zustellung der Entlassungsurkunde wirksam.

(4) Für den Fall ihrer oder seiner Verhinderung be-
stimmt die bzw. der Hamburgische Beauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit eine Beamtin 
oder einen Beamten ihrer bzw. seiner Behörde zur 
Vertreterin oder zum Vertreter. Die Vertretungsbefug-
nis besteht nach dem Ende der Amtszeit der oder des 
Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und In-
formationsfreiheit bis zur Ernennung einer Amtsnach-
folgerin oder eines Amtsnachfolgers fort.

(5) Die oder der Hamburgische Beauftragte für 
 Datenschutz und Informationsfreiheit erhält Fürsorge 
und Schutz wie eine Beamtin oder ein Beamter der 
Besoldungsgruppe B 4 des Hamburgischen Besol-
dungsgesetzes vom 26. Januar 2010 (HmbGVBl. 
S. 23), zuletzt geändert am 18. Juli 2017 (HmbGVBl. 
S. 214), in der jeweils geltenden Fassung, im Beam-
tenverhältnis auf Zeit, insbesondere Besoldung, Ver-
sorgung, Erholungsurlaub und Beihilfe im Krankheits-
fall. Die Inanspruchnahme von Urlaub hat sie oder er 
ihrer oder seiner Vertretung anzuzeigen.

(6) Die oder der Hamburgische Beauftragte für 
 Datenschutz und Informationsfreiheit unterliegt der 
Rechnungsprüfung durch den Rechnungshof nur, so-
weit ihre oder seine Unabhängigkeit nicht beeinträch-
tigt wird.

§ 22

Besondere Pflichten

(1) Die oder der Hamburgische Beauftragte für 
 Datenschutz und Informationsfreiheit darf neben 
ihrem bzw. seinem Amt kein anderes besoldetes Amt 
ausüben. Sie oder er darf keine entgeltlichen oder un-
entgeltlichen Tätigkeiten ausüben, die mit ihrem bzw. 
seinem Amt nicht vereinbar sind. § 10 Absätze 1 bis 3 
und § 11 Absatz 1 des Senatsgesetzes vom 18. Feb-
ruar 1971 (HmbGVBl. S. 23), zuletzt geändert am 12. 
November 2014 (HmbGVBl. S. 484), in der jeweils gel-
tenden Fassung gelten entsprechend. Sie oder er darf 
kein Gewerbe und keinen Beruf ausüben, gegen Ent-
gelt keine außergerichtlichen Gutachten abgeben und 
weder der Leitung oder dem Aufsichtsrat oder Verwal-
tungsrat eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens 
noch einer Regierung oder einer gesetzgebenden 
Körperschaft eines Landes oder des Bundes angehö-
ren. Sie oder er hat der Präsidentin oder dem Präsi-
denten der Bürgerschaft Mitteilung über Geschenke 
zu machen, die sie bzw. er in Bezug auf das Amt 
 erhält; diese oder dieser entscheidet dann über die 
Verwendung der Geschenke.
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(2) Die oder der Hamburgische Beauftragte für 
 Datenschutz und Informationsfreiheit ist, auch nach 
Beendigung ihres oder seines Amtsverhältnisses, ver-
pflichtet, über die ihr bzw. ihm amtlich bekannt gewor-
denen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewah-
ren. Dies gilt nicht für Mitteilungen im dienstlichen 
Verkehr oder für Tatsachen, die offenkundig sind oder 
ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedür-
fen. Sie oder er entscheidet nach pflichtgemäßem 
 Ermessen, ob und inwieweit sie bzw. er über solche 
Angelegenheiten vor Gericht oder außergerichtlich 
aussagt oder Erklärungen abgibt; wenn sie oder er 
nicht mehr im Amt ist, ist die Genehmigung der oder 
des amtierenden Hamburgischen Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit erforderlich. 
Sagt sie oder er als Zeugin oder Zeuge aus und betrifft 
die Aussage Vorgänge, die dem Kernbereich exekuti-
ver Eigenverantwortung des Senats zuzurechnen sind 
oder sein könnten, darf sie bzw. er nur im Benehmen 
mit dem Senat aussagen.

§ 23

Tätigkeit nach Beendigung des Amtsverhältnisses

(1) Die oder der Hamburgische Beauftragte für 
 Datenschutz und Informationsfreiheit sieht für die 
Dauer von zwei Jahren nach Beendigung der Amtszeit 
von allen mit den Aufgaben des früheren Amtes nicht 
zu vereinbarenden Handlungen und entgeltlichen 
 Tätigkeiten ab.

(2) Ehemalige Hamburgische Beauftragte für Da-
tenschutz und Informationsfreiheit haben der Präsi-
dentin oder dem Präsidenten der Bürgerschaft die 
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder sonstigen stän-
digen Beschäftigung außerhalb des öffentlichen 
Dienstes, öffentlicher Unternehmen, öffentlich-recht-
licher Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
schriftlich anzuzeigen. Die Anzeigepflicht besteht für 
einen Zeitraum von zwei Jahren nach Beendigung 
des Amtsverhältnisses.

(3) Die Präsidentin oder der Präsident der Bürger-
schaft soll die Erwerbstätigkeit oder sonstige ständige 
Beschäftigung untersagen, soweit sie mit dem Amt 
der oder des Hamburgischen Beauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit nicht zu vereinbaren 
ist. Die Untersagung ist innerhalb von vierzehn Tagen 
nach Eingang der Anzeige nach Absatz 1 und für 
einen bestimmten Zeitraum auszusprechen. Das Ver-
bot endet spätestens mit Ablauf von zwei Jahren nach 
Beendigung des Amtsverhältnisses.

(4) Bei freiberuflichen Tätigkeiten sind die entspre-
chenden Regelungen in den Berufsordnungen zur 
Vermeidung von Interessenkollisionen zu beachten; 
sie gehen dieser Regelung vor.

§ 24 
Befugnisse und Rechte

(1) Zusätzlich zu den Befugnissen aus Artikel 58 
der Verordnung (EU) 2016/679 ist die oder der Ham-
burgische Beauftragte für Datenschutz und Informa-
tionsfreiheit zur Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben 
befugt, jederzeit Zugang zu Diensträumen zu erhal-
ten. Diese Befugnis kann die oder der Hamburgische 
Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
auf ihre oder seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
übertragen.

(2) Ergänzend zu Artikel 59 der Verordnung (EU) 
2016/679 hat die oder der Hamburgische Beauftragte 
für Datenschutz und Informationsfreiheit die Befugnis, 
die Öffentlichkeit im Rahmen ihrer oder seiner Zustän-
digkeit zu informieren.

(3) Die Befugnis Geldbußen zu verhängen, steht 
der oder dem Hamburgischen Beauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit gegenüber Behörden 
und öffentlichen Stellen mit Ausnahme der in § 2 Ab-
satz 3 genannten Stellen nicht zu.

§ 25 
Verwaltungsgebühren

(1) Für Amtshandlungen, die der Kontrolle nicht-
öffentlicher Stellen durch die Aufsichtsbehörde nach 
§ 40 des Bundesdatenschutzgesetzes dienen, werden 
Gebühren, Zinsen und Auslagen erhoben. Der Senat 
wird ermächtigt, die gebührenpflichtigen Tatbestände 
und die Gebührensätze im Einvernehmen mit der oder 
dem Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit durch Rechtsverordnung 
festzulegen.

(2) Zur Zahlung der Gebühren, Zinsen und Aus-
lagen ist die kontrollierte Stelle verpflichtet. Wird die 
Kontrolle weder von der Aufsichtsbehörde noch von 
der oder dem Datenschutzbeauftragten der kontrol-
lierten Stelle veranlasst, gilt dies jedoch nur, wenn 
Mängel festgestellt werden. 

(3) In den Fällen des Artikels 57 Absatz 4 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 kann die bzw. der Hamburgi-
sche Beauftragte für Datenschutz und Informations-
freiheit Anfragenden eine Gebühr von bis zu 1000 
Euro auferlegen.

Siebenter Abschnitt
Strafvorschriften, Ordnungswidrigkeiten 

§ 26
Strafvorschrift

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer gegen Entgelt oder in der 
Absicht, sich oder eine andere bzw. einen anderen zu 
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bereichern oder eine andere bzw. einen anderen zu 
schädigen, personenbezogene Daten, die nicht offen-
kundig sind, unbefugt nach Artikel 4 Nummer 2 der 
Verordnung (EU) 2016/679 verarbeitet oder durch 
Vortäuschung falscher Tatsachen an sich oder eine 
andere bzw. einen anderen übermitteln lässt.

(2) Der Versuch ist strafbar.

(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antrags-
berechtigt sind die betroffene Person, der Verantwort-
liche und die bzw. der Hamburgische Beauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit.

(4) Die Absätze 1 bis 3 finden nur Anwendung, so-
weit die Tat nicht nach anderen Vorschriften mit Strafe 
bedroht ist.

§ 27
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer personenbezo-
gene Daten, die nicht offenkundig sind, 
1. unbefugt verarbeitet, oder
2. durch Vortäuschung falscher Tatsachen an sich 

oder eine andere Person übermitteln lässt.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld-

buße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro geahndet 
werden.

Artikel 2
Änderung des Hamburgischen Hochschul- 

gesetzes

§ 111 des Hamburgischen Hochschulgesetzes 
vom 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 171), zuletzt geän-
dert am 28. November 2017 (HmbGVBl. S. 365), wird 
wie folgt geändert:
1. Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: „Die 

Hochschulen dürfen diejenigen personenbezoge-
nen Daten von Studienbewerberinnen und Stu-
dienbewerbern, Studierenden, Prüfungskandida-
tinnen und Prüfungskandidaten, Absolventinnen 
und Absolventen und anderen ehemaligen Studie-
renden sowie Nutzerinnen und Nutzern von Hoch-
schuleinrichtungen verarbeiten, die für die Identifi-
kation, die Zulassung, die Immatrikulation, die 
 Erhebung von Beiträgen und Gebühren nach den 
§§ 6a und 6b, die Rückmeldung, die Beurlaubung, 
die Teilnahme an Lehrveranstaltungen, die Prü-
fungen, die Nutzung von Hochschuleinrichtungen, 
die Hochschulplanung, die Sicherung und Verbes-
serung der Qualität in Studium und Lehre sowie 
die Kontaktpflege mit ehemaligen Hochschulmit-
gliedern erforderlich sind.“

2. Absatz 2 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 4 wird das Wort „verwendet“ durch das 

Wort „verarbeitet“ ersetzt.

b) In Satz 5 wird das Wort „Verwendung“ durch 
das Wort „Verarbeitung“ ersetzt.

3. Absatz 2a wird wie folgt geändert:
a) Hinter Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

„Für die weitere Verarbeitung bedarf es einer 
ausdrücklichen Einwilligung.“

b) Im neuen Satz 5 wird das Wort „verwendet“ 
durch das Wort „verarbeitet“ ersetzt.

4. Absatz 3 erhält folgende Fassung: „(3) Die Hoch-
schulen können diejenigen personenbezogenen 
Daten des wissenschaftlichen und künstlerischen 
Personals verarbeiten, die zur Beurteilung der 
Lehr- und Forschungstätigkeit, des Studienange-
botes und des Ablaufs von Studium und Prüfun-
gen, für Planungs- und Organisationsentscheidun-
gen, zur Erfüllung des Gleichstellungsauftrags 
sowie zur Kontaktpflege mit ehemaligen Mitglie-
dern erforderlich sind.“

5. Absatz 4 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 wird das Wort „zusammenführen“ 

durch das Wort „verarbeiten“ ersetzt.
b) In Satz 3 wird das Wort „Nutzung“ durch das 

Wort „Verarbeitung“ ersetzt.
6. Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 werden die Wörter „erhoben und“ 
gestrichen.

b) In Nummer 2 wird das Wort „verwendet“ durch 
das Wort „verarbeitet“ ersetzt.

c) In Nummer 3 werden die Wörter „erhoben und“ 
gestrichen.

d Die Nummern 4 und 5 erhalten folgende Fas-
sung: 

 „4.  welche Daten nach den Absätzen 2a und 3 
verarbeitet werden dürfen, sowie das Ver-
fahren ihrer Verarbeitung,

5. welche Daten nach Absatz 4 Satz 1 verarbeitet 
werden dürfen und wie die gemeinsame Datei 
nach Absatz 4 Satz 2 auszugestalten ist; Betrof-
fene können sich zur Wahrnehmung ihrer Rechte 
auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Lö-
schung an jede der beteiligten Stellen wenden.“

7. Absatz 7 erhält folgende Fassung:
 „(7) Soweit die Auskunftspflicht der Hochschulen 

nach dem Hochschulstatistikgesetz vom 2. No-
vember 1990 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
am 7. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2826, 2833), in 
der jeweils geltenden Fassung, auch Daten um-
fasst, die die Hochschulen nicht nach den Absät-
zen 1 bis 6 verarbeiten, so sind die Hochschulen 
unabhängig hiervon befugt, diese Daten der be-
treffenden Personen ausschließlich für Aufgaben 
nach dem Hochschulstatistikgesetz entsprechend 
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den statistikrechtlichen Anforderungen zu verar-
beiten.“

Artikel 3
Änderung des Hamburgischen Transparenz- 

gesetzes

§ 14 des Hamburgischen Transparenzgesetzes 
vom 19. Juni 2012 (HmbGVBl. S. 271) wird wie folgt 
geändert:
1. Absatz 1 Satz 2 wird gestrichen.
2. In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Berufung“ durch 

das Wort „Ernennung“ und die Textstelle „§§ 21 
und 22 des Hamburgischen Datenschutzgeset-
zes“ durch die Textstelle „§§ 20 und 21 des Ham-
burgischen Datenschutzgesetzes vom… (einzu-
setzen sind die Daten des Neuerlasses des Ham-
burgischen Datenschutzgesetzes durch Artikel 1 
des vorliegenden Gesetzes)… (HmbGVBl. S. …) in 
der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.

Artikel 4
Änderung des Hamburgischen Ausführungs- 

gesetzes zum Bundesmeldegesetz

Das Hamburgische Ausführungsgesetz zum Bun-
desmeldegesetz vom 15. Juli 2015 (HmbGVBl. S. 193) 
wird wie folgt geändert:
1. § 1 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Textstelle „gemäß § 10 Satz 1 
des Hamburgischen Datenschutzgesetzes 
(HmbDSG) vom 5. Juli 1990 (HmbGVBl. S. 133, 
165, 226), zuletzt geändert am 5. April 2013 
(HmbGVBl. S. 148, 155), in der jeweils gelten-
den Fassung“ gestrichen.

b) Satz 2 erhält folgende Fassung: „Die zentrale 
Meldebehörde ist für das Melderegister insge-
samt verantwortlich.“

2. § 4 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 werden die Wörter „und genutzt“ ge-

strichen. 

b) Satz 2 wird gestrichen.

3. § 6 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird das Wort „verwendet“ durch das 
Wort „verarbeitet“ ersetzt.

b) Satz 2 wird gestrichen.

Artikel 5

Aufhebung der Hochschuldatenverordnung

Die Hochschuldatenverordnung vom 24. Novem-
ber 1992 (HmbGVBl. S. 248) in der geltenden Fassung 
wird aufgehoben.

Artikel 6

Verordnungsermächtigung

Der Senat wird ermächtigt, Rechtsverordnungen 
auf Grund der §§ 11 und 11a des Hamburgischen 
 Datenschutzgesetzes vom 5. Juli 1990 (HmbGVBl. 
S. 133, 165, 226) in der bis zum 24. Mai 2018 gelten-
den Fassung durch Rechtsverordnung aufzuheben.

Artikel 7

Schlussbestimmungen

(1) Dieses Gesetz tritt am 25. Mai 2018 in Kraft. 
Zum selben Zeitpunkt tritt das Hamburgische Daten-
schutzgesetz vom 5. Juli 1990 (HmbGVBl. S. 133, 
165, 226) in der geltenden Fassung außer Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes ist die oder 
der amtierende Hamburgische Beauftragte für Daten-
schutz und Informationsfreiheit aus dem Beamten-
verhältnis auf Zeit entlassen. Ab dem Zeitpunkt der 
Entlassung nimmt sie oder er bis zum Ende der nach 
Artikel 7 des Gesetzes zur weiteren Stärkung der 
 Unabhängigkeit der oder des Hamburgischen Beauf-
tragten für Datenschutz und Informationsfreiheit vom 
20. Dezember 2016 (HmbGVBl. S. 570) laufenden 
Amtszeit das Amt in einem öffentlich-rechtlichen 
Amtsverhältnis gemäß Artikel 1 § 21 dieses Gesetzes 
wahr.
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A.

Allgemeiner Teil

Am 25. Mai 2016 ist die Verordnung (EU) 2016/679 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Verordnung (EU) 2016/679) in Kraft getre-
ten. Gemäß ihrem Artikel 99 Absatz 2 gilt sie ab dem 
25. Mai 2018. Abweichend von der bisherigen Rechts-
lage ist das Datenschutzrecht nun nicht mehr in einer 
ins nationale Recht umgesetzten Richtlinie (gegen-
wärtig Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personen bezogener Daten und zum freien Datenver-
kehr) geregelt, sondern vorrangig durch eine EU-Ver-
ordnung, die gemäß Artikel 288 Absatz 2 des Vertra-
ges über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) grundsätzlich unmittelbar anwendbares Recht 
schafft. 

Ein wesentliches, durch die Verordnung (EU) 
2016/679 zu erreichendes Ziel ist es, in den EU-Mit-
gliedstaaten ein möglichst einheitliches und gleich-
wertiges Schutzniveau bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten herzustellen (vgl. Erwägungs-
grund 10 und 13 zur Verordnung (EU) 2016/679). Die 
in der ausdrücklich als „Grundverordnung“ bezeich-
neten Verordnung getroffenen Bestimmungen belas-
sen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
indes Regelungsspielräume, denn sie enthalten zum 
einen konkrete Rechtsetzungsaufträge, zum anderen 
Regelungsoptionen (Spezifizierungs-/Öffnungsklau-
seln).

Mit der Verordnung (EU) 2016/679 entsteht somit 
Anpassungsbedarf sowohl hinsichtlich des allgemei-
nen als auch des bereichsspezifischen Landesdaten-
schutzrechts, soweit nicht in der Verordnung selbst 
enthaltene Spezifizierungs-/Öffnungsklauseln ein 
Festhalten an bestehenden gesetzlichen Bestimmun-
gen zulassen. Dem dient der vorliegende Gesetzent-
wurf. Angesichts ihrer unmittelbaren Geltung (Artikel 
288 AEUV) kommt es zu einer grundlegenden struktu-
rellen Änderung hinsichtlich des anzuwendenden all-
gemeinen und bereichsspezifischen Datenschutz-
rechts. Eine bloße Änderung des HmbDSG ist aus 
diesem Grund nicht ausreichend.

Durch dieses Gesetz wird insbesondere das Ham-
burgische Datenschutzgesetz (HmbDSG) in einer 
Neufassung an die Vorgaben des EU-Rechts ange-
passt. Dabei sind Regelungen, die der Verordnung 
(EU) 2016/679 widersprechen, und solche, welche 
deren Regelungsinhalt lediglich wiederholen, aufzu-
heben. Darüber hinaus sind Regelungsaufträge um-
zusetzen. Von den Regelungsoptionen wird in einer 
Weise Gebrauch gemacht, dass bestehende unions-
rechtliche Vorgaben vollständig beachtet und bereits 
bewährte Instrumente des Landesrechts damit in Aus-
gleich gebracht werden. 

Dabei ist von folgenden unionsrechtlichen Vor-
gaben auszugehen:

Angesichts der unmittelbaren Geltung der Verord-
nung (EU) 2016/679 in allen Mitgliedstaaten der EU 
(vgl. Artikel 288 Absatz 2 AEUV) ist – bestätigt durch 
die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
(u.a. EuGH, Urt. v. 10. Oktober 1973 – Rs. 34/73, Slg. 
1975, 981 – Variola; EuGH, Urt. v. 31. Januar 1978 – 
Rs. 94/77, Slg. 1978, 99 – Zerbone) – eine wiederho-
lende Wiedergabe von Inhalten einer EU-Verordnung 
im nationalen Recht grundsätzlich ausgeschlossen, 
um nicht die Herkunft des Rechtsakts, dessen unmit-
telbare Geltung sowie die Jurisdiktion des Gerichts-
hofs zu verschleiern. Die Verordnung (EU) 2016/679 
lässt hiervon lediglich in sehr engen Grenzen Ausnah-
men zu (vgl. Erwägungsgrund 8 zur Verordnung (EU) 
2016/679). 

In der Verordnung (EU) 2016/679 sind allgemeine 
und besondere Öffnungs-/Spezifizierungsklauseln 
vorgesehen, die den mitgliedstaatlichen Gesetzge-
bern einräumen, spezifische Regelungen über die 
Ver arbeitung personenbezogener Daten zu erlassen 
oder – sofern bereits vorhanden – beizubehalten. Die 
wesentliche allgemeine Norm findet sich in Artikel 6 
der Verordnung (EU) 2016/679. Sie erlaubt den Mit-
gliedstaaten der EU unter den dort genannten Voraus-
setzungen den Erlass oder die Beibehaltung spezifi-
scher Normen betreffend die Datenverarbeitung. Dar-
über hinaus enthält die Verordnung (EU) 2016/679 
spezielle Öffnungsklauseln für mitgliedstaatliche Re-
gelungen zur Ausgestaltung des Medienprivilegs 
 (Artikel 85), der Beschäftigtendatenverarbeitung (Arti-
kel 88) und zur Ausgestaltung der Datenverarbeitung 
zu im öffentlichen Interesse liegenden Archiv-, For-
schungs- und Statistikzwecken (Artikel 89).

Begründung 
zum Entwurf eines Gesetzes 

zur Anpassung des Hamburgischen Datenschutzgesetzes (HmbDSG) 
sowie weiterer Vorschriften an die Verordnung (EU) 2016/679
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Der unionsweit möglichst einheitliche Schutz per-
sonenbezogener Daten verlangt u.a. eine präzise 
Festlegung von Rechten betroffener Personen. Diese 
sind in erster Linie in den Artikeln 12 ff., 34 der Verord-
nung (EU) 2016/679 niedergelegt. Das Unionsrecht 
lässt indes unter engen Voraussetzungen Beschrän-
kungen dieser Rechte durch mitgliedstaatliche Nor-
men zu. Zentrale Norm hierfür ist Artikel 23 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679. Die Betroffenenrechte ein-
schränkenden Vorschriften des mitgliedstaatlichen 
Rechts müssen gemäß dieser Norm den Wesens-
gehalt der Grundrechte und Grundfreiheiten achten 
und eine notwendige und verhältnismäßige Maß-
nahme darstellen. Darüber hinaus kommen Ein-
schränkungen der Betroffenenrechte lediglich aus 
den dort abschließend aufgeführten Gründen in Be-
tracht. Schließlich müssen die die Betroffenenrechte 
einschränkenden Gesetze die Vorgaben des Artikels 
23 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/679 beachten. 
Spezielle Bestimmungen betreffend die Einschrän-
kung von Betroffenenrechten enthalten auch Arti- 
kel 14 Absatz 5, Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe e, Ab-
satz 3, Artikel 85 Absatz 2 und Artikel 89 Absatz 2 und 
3 der Verordnung (EU) 2016/679.

Die mitgliedstaatlichen Gesetzgeber sind durch 
Artikel 54 der Verordnung (EU) 2016/679 verpflichtet, 
Vorschriften über eine unabhängige Aufsichtsbehörde 
zu schaffen bzw. bestehende Regelungen anzupas-
sen. Des Weiteren sind die Normen, die auch nach 
Geltungsbeginn der Verordnung (EU) 2016/679 beste-
hen bleiben können, inhaltlich und terminologisch an 
das neue Datenschutzrecht der EU anzupassen. 
Schließlich sind Vorschriften zu erlassen, um die Re-
gelungsaufträge und -optionen gemäß der Verord-
nung (EU) 2016/679 wahrzunehmen. Dabei ist auch 
den bereits erfolgten Änderungen des Datenschutz-
rechts auf Bundesebene – in erster Linie dem Bundes-
datenschutzgesetz vom 30. Juni 2017 (BGBl. I 2017, 
2097) –, insbesondere bei der Gestaltung von Norm-
verweisen, Rechnung zu tragen.

Der Gesetzentwurf fasst das Hamburgische Da-
tenschutzgesetz neu mit folgenden Regelungsschwer-
punkten:

– Festgelegt werden die Stellen und Einrichtungen, 
die dem HmbDSG unterfallen. Im Interesse eines 
einheitlichen Datenschutzniveaus wird der Anwen-
dungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 auch 
auf solche Stellen und Verarbeitungsvorgänge 
 erstreckt, die nicht dem Unionsrecht unterfallen. 

– Es werden fachspezifische gesetzliche Vorausset-
zungen geschaffen, unter denen personenbezo-
gene Daten zu anderen Zwecken verwendet wer-
den dürfen als denjenigen, zu denen sie ursprüng-
lich erhoben bzw. verarbeitet wurden. Zudem wird 
festgelegt, welche Verarbeitungszwecke miteinan-

der kompatibel sind. In den übrigen Fällen gilt eine 
strenge Zweckbindung. 

– Es werden zwecks Ausführung der Verordnung 
(EU) 2016/679 Regelungen zu besonderen Ver-
arbeitungssituationen getroffen, u.a. die Verarbei-
tung personenbezogener Daten von Beschäftigten 
sowie zu Forschungs- und Statistikzwecken.

– Die Bestimmungen über die Datenschutzauf-
sichtsbehörde werden weiter an die Vorschriften 
des EU-Rechts angepasst.

– Es werden die gesetzlichen Voraussetzungen ge-
schaffen, unter denen die in der Verordnung (EU) 
2016/679 vorgesehenen Betroffenenrechte nach 
Maßgabe der unionsrechtlichen Vorgaben einge-
schränkt werden dürfen.
Die Gesetzgebungskompetenz für das allgemeine 

Datenschutzrecht des HmbDSG ergibt sich aus Arti-
kel 30, 70 Absatz 1 Grundgesetz in Verbindung mit 
Artikel 73, 74 Grundgesetz. Den Ländern steht das 
Recht der Gesetzgebung danach dann zu, soweit das 
Grundgesetz nicht dem Bund Gesetzgebungskompe-
tenzen verleiht. Der Bereich öffentlicher Landesver-
waltung der Freien und Hansestadt Hamburg ist nicht 
durch Bundesrecht geregelt; die Regelungskompe-
tenz steht hinsichtlich des Datenschutzrechts unein-
geschränkt der Freien und Hansestadt Hamburg zu.

Des Weiteren an die Verordnung (EU) 2016/679 
 angepasst wird das Hamburgische Hochschulgesetz. 
Neben terminologischen und redaktionellen Anpas-
sungen bedarf es einer Änderung mit Blick auf spezi-
fische Anforderungen des EU-Datenschutzrechts an 
Einwilligungen. Die Verordnung über die Angabe per-
sonenbezogener Daten gegenüber Hochschulen ist 
zwischenzeitlich gegenstandslos geworden, sodass 
sie im Wege der Rechtsbereinigung aufzuheben ist.

Terminologischen und redaktionellen Anpassun-
gen bedürfen darüber hinaus sowohl das Hamburgi-
sche Transparenzgesetz (HmbTG) als auch das Ham-
burgische Gesetz zur Ausführung des Bundesmelde-
gesetzes. 

Für die Bürgerinnen und Bürger der Freien und 
Hansestadt Hamburg entsteht durch dieses Gesetz 
kein neuer Erfüllungsaufwand. Mit der Stärkung der 
Betroffenenrechte durch die Verordnung (EU) 
2016/679, etwa im Bereich der Informationspflichten 
(Artikel 13, 14 der Verordnung (EU) 2016/679), ist ein 
erhöhter Erfüllungsaufwand zulasten der Verwaltung 
verbunden. Dieser resultiert indes aus dem Unions-
recht selbst, nicht hingegen aus diesem Gesetz. Viel-
mehr führt die Wahrnehmung der Regelungsoptionen 
insbesondere gemäß Artikel 23 der Verordnung (EU) 
2016/679 zu einem geringeren Erfüllungsaufwand als 
unionsrechtlich ohne Wahrnehmung von Modifika-
tionsbefugnissen vorgesehen.
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Für die Hamburgische Beauftragte bzw. den Ham-
burgischen Beauftragten für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit führt das Gesetz zu keinem Aufgaben-
zuwachs. Auch insoweit resultieren die zusätzlichen 
Aufgaben und Befugnisse aus dem Unionsrecht. Die 
wesentlichen Anpassungen an die Verordnung (EU) 
2016/679 mit Blick auf die Aufsichtsbehörden sind be-
reits mit Gesetz vom 20. Dezember 2016 (HmbGVBl. 
S. 570) erfolgt. 

Soweit landesrechtliche Regelungen auf das Hmb-
DSG verweisen bzw. Bezug nehmen, sind Anpassun-
gen durch die Ressorts im Rahmen ihrer  eigenen Zu-
ständigkeiten vorzunehmen.

B.

Besonderer Teil

Zu Artikel 1 § 1 (Zweck)

Den einzelnen Vorschriften des Gesetzes wird 
eine allgemeine Zweckbestimmung vorangestellt. Das 
Gesetz verfolgt nach Satz 1 zum einen den Zweck, die 
zur Anpassung an die Verordnung (EU) 2016/679 
(ABl. EU (2016) Nr. L 119 vom 4. Mai 2016, S. 1; be-
richtigt ABl. EU (2016) Nr. L 314 v. 22. November 
2016, S. 72) ergänzenden Regelungen zu treffen und 
gleichzeitig spezifische Anforderungen an die Verar-
beitung personenbezogener Daten zu bestimmen. In 
Bezug genommen werden damit die in der Verord-
nung (EU) 2016/679 enthaltenen Regelungsaufträge 
einschließlich der durch sie eingeräumten Regelungs-
optionen. Möglich ist, sofern durch die Verordnung 
zugelassen, die Normierung spezifischer, konkretisie-
render Bestimmungen, Ergänzungen und Modifikatio-
nen. § 1 des Gesetzes hebt die Wahrnehmung dieser 
Aufträge und Optionen hervor, um sowohl den Geset-
zesanwendern als auch den betroffenen Personen zu 
verdeutlichen, dass angesichts des Vorrangs des 
 Unionsrechts vor nationalem Recht in erster Linie die 
Verordnung (EU) 2016/679 anzuwenden ist und die-
ses Gesetz insoweit lediglich Ergänzungen und Modi-
fikationen an solchen Stellen vornimmt, die die Ver-
ordnung (EU) 2016/679 den Mitgliedstaaten einräumt. 

Über den so umschriebenen Gesetzeszweck 
 hinaus verfolgt das Gesetz gemäß Satz 2 das Ziel, 
 einzelne Verarbeitungssituationen zu regeln, die nicht 
in den unionsrechtlichen Anwendungsbereich nach 
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) 
2016/679 fallen. Diese werden – neben der in § 2 Ab-
satz 5 des Gesetzes geregelten besonderen Situation 
der parlamentarischen Arbeit der Bürgerschaft – im 
Vierten Abschnitt geregelt. Vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes bestehende bereichsspezifische Regelun-
gen in dort nicht aufgeführten Verarbeitungssituatio-
nen werden nicht berührt.

Zu Artikel 1 § 2 (Anwendungsbereich)

Mit § 2 des Gesetzes wird dessen persönlicher und 
sachlicher Anwendungsbereich beschrieben. Auf-
geführt werden zunächst die Stellen und Einrichtun-
gen, für die das HmbDSG gilt (Absatz 1). Abgrenzun-
gen erfolgen zum Geltungsbereich des Bundesdaten-
schutzgesetzes (Absatz 2 und 3) sowie für Tätigkeits-
bereiche, die der Richtlinie (EU) 2016/680 unterfallen 
(Absatz 4). Für die Bürgerschaft erfolgt eine geson-
derte Regelung (Absatz 5). Absatz 6 schließlich 
 erstreckt den Geltungsbereich der Verordnung (EU) 
2016/679 und dieses Gesetzes auf im Einzelnen 
 bestimmte Verarbeitungssituationen, die nicht dem 
Anwendungsbereich des Unionsrechts unterliegen. 
Einer Abgrenzung zum VwVfG bedarf es nicht, da sich 
in § 3 b VwVfG eine entsprechende Regelung findet. 

Zu Absatz 1:

Die Vorschrift zählt positiv auf, welches die Norm-
adressaten des Gesetzes sind. Wie bereits nach bis-
heriger Rechtslage regelt das Gesetz lediglich die 
Verarbeitung personenbezogener Daten im öffent-
lichen Bereich des Landes. Die Begriffe „Verarbei-
tung“ und „personenbezogene Daten“ sind dabei 
unter ausschließlicher Anwendung von Artikel 4 Num-
mer 1 und Nummer 2 der Verordnung (EU) 2016/679 
auszulegen. Mangels einer entsprechenden Definiti-
onsnorm auf Ebene der Verordnung (EU) 2016/679 
definiert das Gesetz für diese Zwecke den Begriff 
 „öffentliche Stelle“. Vom Anwendungsbereich des 
 Gesetzes erfasst sein sollen grundsätzlich alle öffent-
lichen Stellen, soweit sie personenbezogene Daten 
verarbeiten. Das Gesetz stellt dabei im Grundsatz auf 
die Institution im organisationsrechtlichen Sinn ab, so-
weit nichts Abweichendes geregelt ist.

Adressat des Gesetzes sind nach Nummer 1 
 Behörden. Für den Begriff der Behörde ist auf die Be-
stimmung des § 1 Absatz 2 HmbVwVfG zu rekurrieren. 
Behörde ist danach jede Stelle, die Aufgaben der 
 öffentlichen Verwaltung wahrnimmt. 

Dem Anwendungsbereich des Gesetzes unterfällt 
auch der Rechnungshof (Nummer 2). 

Erfasst werden des Weiteren die Bürgerschaft, die 
Gerichte und die Behörden der Staatsanwaltschaft 
(Nummer 3). Rücksicht ist insoweit jedoch zum einen 
zu nehmen auf die unterschiedlichen Funktionen, die 
diese Institutionen und Einrichtungen wahrnehmen. 
Die Bürgerschaft hat vorwiegend legislative Aufga-
ben, die Gerichte und Behörden der Staatsanwalt-
schaft vorwiegend solche im Bereich der Justiz. Sie 
alle verfügen somit über eine besondere Stellung im 
gewaltengeteilten System. Daher sollen sie lediglich 
insoweit erfasst sein, als sie allgemeine Verwaltungs-
aufgaben wahrnehmen und als Behörde agieren. Ver-
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waltungsaufgaben in diesem Sinn sind die Funktio-
nen, die darauf gerichtet sind, die finanziellen, organi-
satorischen und personellen Voraussetzungen für 
ihre Tätigkeit zu schaffen und zu unterhalten. Zum 
anderen ist zu berücksichtigen, dass auf ihre Tätigkeit 
außerhalb von Verwaltungsaufgaben besondere 
Rechtsgrundlagen anwendbar sind. Für die Gerichte 
gilt in erster Linie die Verordnung (EU) 2016/679 und 
im Übrigen das BDSG (vgl. § 1 Absatz 1 BDSG) sowie 
– dem BDSG vorgehend – das Prozessrecht. Für die 
Behörden der Staatsanwaltschaft gilt die StPO, ergän-
zend das BDSG. Hinsichtlich der parlamentarischen 
Tätigkeit der Bürgerschaft sieht Absatz 5 eine Sonder-
regelung vor.

Vom Anwendungsbereich umfasst sein sollen 
 darüber hinaus die der Aufsicht der Freien und Hanse-
stadt Hamburg unterstehenden juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts und deren öffentlich-rechtlich 
organisierte Einrichtungen (Nummer 4). Die der Freien 
und Hansestadt zustehenden Kontroll- und Weisungs-
rechte gegenüber diesen Stellen und Einrichtungen 
rechtfertigen deren Einbeziehung in den Anwen-
dungsbereich des Landesdatenschutzrechts. Zu-
gleich wird damit von der durch § 1 Absatz 1 BDSG 
eingeräumten Möglichkeit einer landesrechtlichen 
Regelung Gebrauch gemacht.

Beliehene sollen ebenfalls den Regelungen des 
Landesdatenschutzrechts unterstellt werden, da sie in 
ihrer Funktion als Beliehene Teil der öffentlichen Ge-
walt sind (Nummer 5). 

Als Auffangtatbestand werden sonstige öffentlich-
rechtlich organisierte Stellen und Einrichtungen er-
fasst (Nummer 6). Die Erfassung sonstiger Stellen und 
Einrichtungen beugt Gesetzeslücken mit Blick auf den 
umfassenden Anwendungsbereich der Verordnung 
(EU) 2016/679 vor und erfasst solche Stellen und 
 Einrichtungen, die nicht als Behörde im Sinne von 
Nummer 1 oder als sonst zuvor genannte Stelle oder 
Einrichtung anzusehen sind.

Zu Absatz 2:

Entsprechend der bisherigen Rechtslage sollen 
 juristische Personen, Gesellschaften und andere Ver-
einigungen privaten Rechts, auch wenn an ihnen eine 
Mehrheitsbeteiligung der Freien und Hansestadt 
Hamburg besteht, nicht den Regeln dieses Gesetzes, 
sondern den für den nicht-öffentlichen Bereich gelten-
den Rechtsvorschriften unterstellt werden. Dies sind 
vorrangig die Verordnung (EU) 2016/679 und ergän-
zend das Bundesdatenschutzgesetz. Spezialgesetz-
liche Regelungen gehen zudem nach allgemeiner ju-
ristischer Methodik den allgemeinen Bestimmungen 
vor. 

Zu Absatz 3:

Die Anwendbarkeit des Gesetzes wird in Absatz 3 
ausgeschlossen für am Wettbewerb teilnehmende 
 öffentliche Stellen und Einrichtungen im Sinne von 
 Absatz 1. Auch sie unterfallen stattdessen den für 
nicht-öffentliche Stellen geltenden Regelungen der 
Verordnung (EU) 2016/679 und ergänzend denen des 
Bundesdatenschutzgesetzes. Verarbeiten die von 
 Absatz 3 erfassten Stellen Daten für andere als für 
wettbewerbliche Zwecke, gilt ergänzend dieses 
 Gesetz. Dies betrifft etwa den Bereich der Personal-
datenverarbeitung.

Zu Absatz 4:

Mit Absatz 4 wird der Anwendungsbereich weiter 
negativ abgegrenzt. Neben den bereits in den vorste-
henden Absätzen genannten Stellen und Einrichtun-
gen sollen die Behörden der Staatsanwaltschaft zu-
sätzlich zu der in Absatz 1 Nummer 2 bezeichneten 
Einschränkung auch dann nicht von den Vorschriften 
dieses Gesetzes erfasst sein, sofern und soweit sich 
ihre Tätigkeit im Anwendungsbereich der Richtlinie 
(EU) 2016/680 bewegt. Das Gesetz vollzieht damit die 
durch Artikel 2 der Verordnung (EU) 2016/679 vorge-
gebene Trennlinie nach. Die Umsetzung der für den 
Justiz- und Polizeibereich geltenden Richtlinie erfolgt 
in den fachspezifischen Gesetzen, nicht hingegen im 
allgemeinen Landesdatenschutzrecht. 

Zu Absatz 5:

Die Bürgerschaft einschließlich der aus dem Ge-
setzeswortlaut ersichtlichen Unterteilungen ist im 
Rahmen der Erfüllung ihrer parlamentarischen Auf-
gaben vom Anwendungsbereich sowohl des Unions-
rechts als auch dieses Gesetzes ausgenommen. Wie 
bereits nach gegenwärtiger Rechtslage gibt sich die 
Bürgerschaft eine eigene Datenschutzordnung. Hin-
sichtlich der Wahrnehmung von Verwaltungsaufga-
ben ist der Anwendungsbereich des Gesetzes indes 
auch für die Bürgerschaft uneingeschränkt eröffnet. 

Zu Absatz 6:

Zwecks Vermeidung einer parallelen Anwendung 
unterschiedlicher Datenschutzrechtsregime im Be-
reich des allgemeinen Datenschutzrechts wird der An-
wendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 auf 
solche Verarbeitungssituationen erstreckt, die nicht in 
den sachlichen Anwendungsbereich des EU-Rechts 
fallen, wie er in Artikel 2 der Verordnung (EU) 2016/679 
umschrieben ist. Diese werden – neben der Sonder-
regelung in Absatz 5 – im Vierten Abschnitt dieses Ge-
setzes behandelt. Hervorzuheben und einer Regelung 
bedürfen insbesondere die Datenverarbeitung bei 
Verleihung öffentlicher Ehrungen und Auszeichnun-
gen sowie in Begnadigungsverfahren.
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Zu Artikel 1 § 3 (Datengeheimnis)

Zu Absatz 1:

Mit der Vorschrift führt das Gesetz die nach bishe-
riger Rechtslage bestehende allgemeine gesetzliche 
Verpflichtung zur Wahrung des Datengeheimnisses in 
§ 7 HmbDSG a.F. fort. Hierdurch wird eine gesonderte 
Verpflichtung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
in § 2 Absatz 1 genannten Stellen zur Wahrung des 
Datengeheimnisses entbehrlich. 

Erfasst werden sämtliche Personen bei den in § 2 
Absatz 1 genannten Stellen und Einrichtungen, die im 
Rahmen ihrer Tätigkeit Kenntnis von personenbezo-
genen Daten nehmen können. Eine faktische Zu-
gangsmöglichkeit ist ausreichend. Darüber hinaus 
werden auch alle diejenigen Personen erfasst, die im 
Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung (Artikel 28 
der Verordnung (EU) 2016/679) Kenntnis von perso-
nenbezogenen Daten erhalten können.

Zu Absatz 2:

Das Gesetz enthält auf Grund der weitgehend 
 abschließenden Regelung behördlicher Datenschutz-
beauftragter in Artikel 37–39 der Verordnung (EU) 
2016/679 keine eigenen Bestimmungen über die 
Pflicht zur Benennung behördlicher Datenschutz-
beauftragte, deren Stellung oder Aufgaben, auch, da 
von der Möglichkeit zur Erweiterung der Aufgaben 
nach mitgliedstaatlichem Recht kein Gebrauch ge-
macht wird. Unionsrechtlich geregelt sind darüber 
 hinaus ein Abberufungs- und Benachteiligungsverbot. 
Hinsichtlich des Abberufungsverbots trifft Artikel 38 
der Verordnung (EU) 2016/679 indes nur eine Teilre-
gelung. Einer besonderen Vorschrift über die Abberu-
fung aus anderen Gründen als der Amtsführung (etwa 
aus betriebsbedingten Gründen) bedarf es im Landes-
recht indes nicht, da insoweit bundesrechtliche Vor-
schriften entsprechend anzuwenden sind, z.B. § 626 
Bürgerliches Gesetzbuch. Eine Vorschrift betreffend 
den Kündigungsschutz ist im Landesrecht ebenfalls 
nicht zu treffen, da hierfür keine Gesetzgebungskom-
petenz besteht (vgl. Artikel 74 Absatz 1 Nummer 12 
Grundgesetz) und das BDSG eine entsprechende 
Vorschrift enthält.

Behördliche Datenschutzbeauftragte bei den in § 2 
Absatz 1 genannten Stellen sind – in Wahrnehmung 
der Regelungsoption in Artikel 38 Absatz 5 der Verord-
nung (EU) 2016/679 – über Absatz 1 hinaus gesetzlich 
darauf zu verpflichten, die ihnen während ihrer Tätig-
keit als Datenschutzbeauftragte zur Kenntnis gelang-
ten Informationen geheim und vertraulich zu halten. 
Dies betrifft über die in Absatz 1 bestehende Geheim-
haltungspflicht hinaus diejenigen Daten, die einen 
Rückschluss auf konkrete Personen zulassen. Dabei 

kann es sich nicht nur um betroffene Personen han-
deln, sondern auch um in den Behörden beschäftigte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich an behörd-
liche Datenschutzbeauftragte gewandt haben. Die 
Verschwiegenheitspflicht behördlicher Datenschutz-
beauftragter erstreckt sich in zeitlicher Hinsicht über 
das Ende ihrer Tätigkeit hinaus. Sie besteht lediglich 
dann nicht, wenn die jeweils betroffene Person den 
behördlichen Datenschutzbeauftragten von der Pflicht 
zur Verschwiegenheit befreit hat oder eine Äußerung 
behördlicher Datenschutzbeauftragter über geheim 
zu haltende Umstände gesetzlich zugelassen ist. In 
keiner Konstellation darf einer betroffenen Person aus 
der Anrufung des Datenschutzbeauftragten ein Nach-
teil erwachsen. Dies folgt bereits aus Artikel 38 Ab- 
satz 4 der Verordnung (EU) 2016/679, der betroffenen 
Personen ausdrücklich das Recht zugesteht sich an 
den Datenschutzbeauftragten zu wenden. 

Zu Artikel 1 § 4 (Zulässigkeit der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten)

Die Norm schafft eine allgemeine Rechtsgrund-
lage für die Datenverarbeitung auf der Grundlage von 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e in Verbindung mit Arti-
kel 6 Absatz 3 Satz 1 der Verordnung (EU) 2016/679. 
Der Schaffung einer solchen Vorschrift im nationalen 
Recht bedarf es, weil Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e 
der Verordnung (EU) 2016/679 selbst keine Rechts-
grundlage für die Verarbeitung von Daten darstellt, 
sondern einen Regelungsauftrag erteilt, wie sich aus 
der Formulierung in Artikel 6 Absatz 3 Satz 1 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 ergibt. Dem wird mit § 4 nach-
gekommen. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
öffentliche Stellen gemäß der Generalklausel des § 4 
ist zulässig, wenn sie zur Erfüllung der in der Zustän-
digkeit des Verantwortlichen liegenden Aufgabe erfor-
derlich ist oder wenn sie in Ausübung öffentlicher Ge-
walt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen 
wurde. Beides kann sowohl aus nationalen Rechts-
vorschriften als auch aus EU-Vorgaben folgen. Die 
Verarbeitung personenbezogener Daten ist allerdings 
nicht nur auf dieser Rechtsgrundlage zulässig, son-
dern auch auf Grundlage der weiteren in Artikel 6 
 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 aufgeführten 
Erlaubnis tatbestände einschließlich der auf der 
Grundlage der Verordnung (EU) 2016/679 erlassenen 
bereichsspezifischen Regelungen. Dass zudem eine 
Einwilligung als Rechtsgrundlage zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten infrage kommt, ergibt sich 
unmittelbar aus Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a 
der Verordnung (EU) 2016/679. 

Terminologisch erfolgt eine Anpassung des Lan-
desrechts an den umfassenden Begriff der „Verarbei-
tung“ personenbezogener Daten, wie er in Artikel 4 
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Nummer 2 der Verordnung (EU) 2016/679 definiert 
wird. Dieser Begriff umfasst „jeden mit oder ohne Hilfe 
automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder 
jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit 
personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Er-
fassen, die Organisation, das Ordnen, die Speiche-
rung, die Anpassung oder Veränderung, das Ausle-
sen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung 
durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere 
Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Ver-
knüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die 
Vernichtung“.

Zu Artikel 1 § 5 (Erhebung personenbezogener Daten)

Die Verordnung (EU) 2016/679 verlangt – anders 
als das bisher geltende Datenschutzrecht – nicht die 
vorrangige Erhebung personenbezogener Daten beim 
Betroffenen (sog. Grundsatz der Direkterhebung), 
sondern stellt die Erhebung beim Betroffenen und die 
Erhebung bei Dritten gleichrangig nebeneinander. 
Kompensiert wird dies durch die Verordnung (EU) 
2016/679 dadurch, dass sie weitreichende Informa-
tionspflichten (Artikel 13, 14) einführt, die die betroffe-
nen Personen in die Lage versetzen, ihre Rechte in 
Bezug auf personenbezogene Daten wirksam wahrzu-
nehmen. Auf diese Weise wird der auch durch den 
Grundsatz der Direkterhebung verfolgte Transparenz-
gedanke auf strukturell andere Weise verwirklicht als 
bisher. Es ist bislang ungeklärt, ob das Unionsrecht 
deshalb einer Normierung eines entsprechenden 
Grundsatzes im nationalen Recht unter Geltung der 
Verordnung (EU) 2016/679 entgegensteht. Für des-
sen Zulässigkeit spricht die Aufnahme des Transpa-
renzgebots in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der Ver-
ordnung (EU) 2016/679.

Zu Absatz 1:

Abweichend vom bisherigen Recht wird am Grund-
satz der Direkterhebung nicht vollen Umfangs festge-
halten. Vielmehr wird die vorrangige Beschaffung per-
sonenbezogener Daten bei der betroffenen Person 
dahingehend eingeschränkt, dass Daten bei nicht-öf-
fentlichen Dritten nur unter den in § 6 Absatz 2 ge-
nannten Voraussetzungen erhoben werden dürfen. 
Der Nachweis für das Vorliegen dieser Voraussetzun-
gen ist von dem für die Datenverarbeitung Verantwort-
lichen zu erbringen (vgl. Artikel 5 Absatz 2 der Verord-
nung (EU) 2016/679). Gerade die Beschaffung perso-
nenbezogener Daten bei privaten Dritten ist beson-
ders risikobehaftet, was die Aufrechterhaltung des 
Vorranges der Direkterhebung für diese Fälle rechtfer-
tigt. Insoweit wird an der bisherigen Regelungstechnik 
(Zulässigkeit der Dritterhebung für Fälle einer zulässi-
gen Zweckänderung) festgehalten.

Zu Absatz 2:

Die Verordnung (EU) 2016/679 regelt nicht die 
Pflicht zur Information Dritter, bei denen Daten erho-
ben wurden. Zu Gunsten privater Dritter folgte eine 
solche bisher aus § 12a Absatz 4 HmbDSG a.F. Die 
Fortführung dieser Regelung erscheint angezeigt. Sie 
wird zudem erweitert auf Dritte, die dem öffentlichen 
Bereich zuzuordnen sind. Die Regelungsbefugnis 
hierzu ergibt sich aus Artikel 6 Absatz 2 und Absatz 3 
der Verordnung (EU) 2016/679. 

Die Unterrichtung über den Erhebungszweck soll 
„auf Verlangen“ erfolgen. Eine Unterrichtung von 
Amts wegen ist daher nicht erforderlich. Notwendig ist 
vielmehr, dass der Dritte ausdrücklich eine Unterrich-
tung begehrt. Ein solches Begehren kann formlos an-
gebracht werden.

Zu Artikel 1 § 6 (Zweckbindung)

Die Zweckbindung – unionsrechtlich normiert in 
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 
2016/679 – zählt zu den wesentlichen Grundsätzen 
des Datenschutzrechts. Daten dürfen demzufolge 
grundsätzlich nur für festgelegte, eindeutige und legi-
time Zwecke erhoben werden und nicht in einer mit 
diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise wei-
ter verarbeitet werden. § 6 setzt die Geltung dieses 
Grundsatzes voraus. Von einer erneuten Normierung 
ist vor dem Hintergrund des unionsrechtlichen Norm-
wiederholungsverbots (vgl. Erwägung 8 zur Verord-
nung (EU) 2016/679) abzusehen.  

Zu Absatz 1:

In Absatz 1 wird beschrieben, welche Verarbei-
tungszwecke als vom ursprünglichen Zweck der Ver-
arbeitung mitumfasst anzusehen sind. Hinsichtlich 
der Verarbeitung personenbezogener Daten zu Aus- 
und Fortbildungszwecken knüpft das Gesetz deren 
Verarbeitung an eine Abwägung mit berechtigten Inte-
ressen der Betroffenen an der Geheimhaltung. Deren 
Überwiegen, welches einer Verarbeitung entgegen-
steht, muss jedoch offensichtlich im Sinne einer für 
jedermann gegebenen Erkennbarkeit sein. Bei der 
Verarbeitung „zur Sicherstellung eines ordnungsge-
mäßen Betriebes eines Datenverarbeitungssystems“ 
ist eine Datenverarbeitung nur zulässig, wenn dies für 
den ordnungsgemäßen Betrieb der Datenverarbei-
tungsanlage erforderlich ist – „zur Sicherstellung“ ist 
insoweit enger zu verstehen als beispielsweise „Prü-
fung und Wartung“ und impliziert bereits terminolo-
gisch das Erfordernis einer Verhältnismäßigkeitsprü-
fung. Dieses Erfordernis wird derzeit in angemesse-
ner Weise durch die Freigaberichtlinie vom 4. April 
2005 (MittVw S. 46) konkretisiert.
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Zu Absatz 2:

Absatz 2 schafft für öffentliche Stellen im Rahmen 
ihrer jeweiligen Aufgabenerfüllung eine landesweite 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten zu einem anderen Zweck als demjeni-
gen, für den sie ursprünglich erhoben wurden. Auf 
eine Vereinbarkeit der Zwecke der weiteren Verarbei-
tung mit den Zwecken, für die die Daten ursprünglich 
erhoben wurden, kommt es nicht an. Unberührt bleibt 
eine Datenverarbeitung zu anderen Zwecken, soweit 
die betroffene Person eine Einwilligung hierzu gemäß 
Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 gegeben hat.

Mit Absatz 2 wird von der in Artikel 6 Absatz 4 der 
Verordnung (EU) 2016/679 eingeräumten Regelungs-
option Gebrauch gemacht. Die Mitgliedstaaten der EU 
haben die Kompetenz, nationale Regelungen für Fälle 
vorzusehen, in denen der Zweck der weiteren Verar-
beitung nicht mit dem ursprünglichen Datenverarbei-
tungszweck vereinbar ist, soweit die mitgliedstaatli-
che Regelung eine in einer demokratischen Gesell-
schaft notwendige und verhältnismäßige Maßnahme 
zum Schutz der in Artikel 23 der Verordnung (EU) 
2016/679 genannten Ziele darstellt.

Unter geringfügiger Modifikation der bisherigen 
Regelung in § 13 HmbDSG a.F. werden in Absatz 2 
die Fälle normiert, in denen personenbezogene Daten 
zu anderen Zwecken verarbeitet werden dürfen als zu 
den Zwecken, zu denen sie ursprünglich erhoben wur-
den. Über Artikel 6 Absatz 4 der Verordnung (EU) 
2016/679 hinaus ist von einer Rechtsetzungskompe-
tenz nicht nur für Konstellationen auszugehen, in 
denen eine Unvereinbarkeit zwischen den Weiterver-
arbeitungszwecken und den ursprünglichen Zwecken 
besteht, sondern auch für solche, in denen Zwecke 
miteinander grundsätzlich zu vereinbaren sind (siehe 
Erwägungsgrund 50 zur Verordnung (EU) 2016/679). 

In den Nummern 1 bis 9 sind zulässige Ausnah-
men vom Gebot der Zweckbindung geregelt. Zulässig 
ist eine Zweckänderung demnach – außer in den Fäl-
len, in denen der oder die Betroffene eine rechtswirk-
same Einwilligung erteilt hat – gemäß Nummer 1, 
wenn dies zur Abwehr erheblicher Nachteile für das 
Gemeinwohl oder einer Gefahr für die normierten 
Rechtsgüter erforderlich ist. 

Nummer 2 erlaubt eine Verarbeitung zu anderen 
Zwecken wenn dies zur Abwehr einer schwerwiegen-
den Beeinträchtigung von Rechten einer anderen Per-
son erforderlich ist. Die Nummern 1 und 2 entspre-
chen weitestgehend der bisherigen Regelung in § 13 
Absatz 2 Nummer 4 HmbDSG a.F.

Nummer 3 entspricht der bisherigen Regelung in 
§ 13 Absatz 2 Nummer 5 HmbDSG a.F. und erlaubt 
Durchbrechungen der Zweckbindung, um die Verfol-
gung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, die 
Strafvollstreckung oder den Strafvollzug und weitere 
gerichtliche Maßnahmen zu ermöglichen. 

Nummer 4 entspricht § 13 Absatz 2 Nummer 3 
HmbDSG a.F. und betont den Grundsatz rechtmäßi-
ger und inhaltlich zutreffender Aufgabenerfüllung. Da-
nach wird eine anderweitige Nutzung personenbezo-
gener Daten ermöglicht, wenn tatsächliche Anhalts-
punkte für deren Unrichtigkeit bestehen. Dies ist auch 
im Interesse der Betroffenen, die sich sonst zu einem 
späteren Zeitpunkt unter Umständen Erstattungs-
ansprüchen der öffentlichen Verwaltung ausgesetzt 
sähen. 

Nummer 5 entspricht § 13 Absatz 2 Nummer 2 
HmbDSG a.F. und erlaubt eine zweckändernde Da-
tenverarbeitung, wenn die öffentliche Stelle wie ein 
privater Gläubiger ein Interesse an der Durchsetzung 
von Rechtsansprüchen hat und dazu nach einer Ab-
wägung mit den Betroffeneninteressen die für andere 
Zwecke erhobenen Daten nutzt. Die öffentliche Stelle 
soll in diesem Fall nicht schlechter gestellt werden als 
ein privater Gläubiger, dem bei Vorliegen der gleichen 
Voraussetzungen personenbezogene Daten übermit-
telt würden. Vom Begriff der in Nummer 5 genannten 
öffentlich-rechtlichen Forderungen sind etwa solche 
erfasst, die dem Steuer- und Zollwesen zuzuordnen 
sind. Auch vollstreckbare Bußgeldforderungen fallen 
hierunter.

Nummer 6 (nach bisheriger Rechtslage normiert in 
§ 13 Absatz 2 Nummer 6) normiert den Fall einer mut-
maßlichen Einwilligung (beispielsweise bei Bewusst-
losen) und erlaubt eine zweckändernde Verarbeitung, 
wenn offensichtlich ist, dass die zweckändernde Ver-
arbeitung im Interesse der betroffenen Person liegt 
und sie die Einwilligung erteilen würde. 

Im Fall von Nummer 7 bestehen keine Bedenken 
gegen eine zweckändernde Verarbeitung, wenn die 
verwendeten Daten ohnehin schon von der öffentli-
chen Stelle aus allgemein zugänglichen Quellen 
rechtmäßig entnommen werden durften oder dürften 
oder die verarbeitende Stelle sie rechtmäßig veröffent-
lichen dürfte. Eine identische Regelung findet sich 
auch im bisherigen § 13 Absatz 2 Nummer 7 HmbDSG 
a.F. 

Nummer 8 entspricht mit leichten Modifikationen 
§ 13 Absatz 2 Nummer 8 HmbDSG a.F. und regelt 
eine Ausnahme für Eingaben, Aktenvorlageersuchen 
oder parlamentarische Anfragen der Bürgerschaft. 
Für Datenverarbeitungsvorgänge innerhalb der Bür-
gerschaft ist nach wie vor die Datenschutzordnung 
der Bürgerschaft maßgeblich. Die Bestimmung dient 
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der Regelung der Datenverarbeitung anderer Stellen, 
die lediglich auf Anregung der Bürgerschaft (beispiels-
weise durch ein Aktenvorlageersuchen) geschieht. 
Spezielle Regelungen über den Datenschutz, wie z.B. 
den Sozialdatenschutz (vgl. § 35 SGB I, §§ 67 ff. SGB 
X) gehen den Bestimmungen dieses Gesetzes vor.

Nummer 9 privilegiert Forschung, Wissenschaft 
und Statistik bei der Datenverarbeitung und ermög-
licht, sofern diese erforderlich ist, eine zweckändernde 
Datennutzung nach strenger Abwägung mit den Inter-
essen der Betroffenen. 

Die Vorschrift erfasst sowohl Datenübermittlungen 
an Stellen außerhalb des Verantwortlichen (Artikel 4 
Nummer 7 der Verordnung (EU) 2016/679) als auch 
Datenübermittlungen innerhalb der verantwortlichen 
Stelle. Beide sind gemäß der Datenschutz-Grundver-
ordnung als Zweckänderung anzusehen.

Zu Absatz 3:

Artikel 6 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EU) 
2016/679 ausführend wird entsprechend der bisheri-
gen Rechtslage eine weitere Datenverarbeitung zu 
anderen als den ursprünglichen Zwecken dann für 
nicht zulässig erklärt, wenn die zu verarbeitenden per-
sonenbezogenen Daten einem Berufsgeheimnis un-
terliegen. Die Regelung entspricht im Wesentlichen 
der bisherigen nach § 13 Absatz 2 Satz 2 HmbDSG 
a.F.

Zu Absatz 4:

Mit Absatz 4 wird das bisher in § 14 Absatz 2 Hmb-
DSG a.F. normierte „Aktenprivileg“ fortgesetzt. Bei 
einer aktenmäßigen Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten ist nicht stets gewährleistet, dass eine Tren-
nung nach erforderlichen und nicht erforderlichen 
Daten mit verhältnismäßigem Aufwand erfolgen kann. 
Dieser faktischen Unmöglichkeit wird mit Absatz 4 
Rechnung getragen, zugleich wird sie aber auch 
 begrenzt, denn eine Trennung darf nur bei unverhält-
nismäßigem Aufwand unterbleiben. In diesen Fällen 
ist eine Offenlegung auch der nicht für den konkreten 
Zweck erforderlichen Daten zulässig. Notwendig ist 
jedoch eine Abwägung mit schutzwürdigen Belangen 
des Betroffenen oder Dritter. Sofern Ergebnis einer 
solchen Abwägung ist, dass die schutzwürdigen Be-
lange der betroffenen Person bzw. Dritter überwiegen, 
hat gegebenenfalls auch eine Offenlegung der erfor-
derlichen Daten zu unterbleiben. Um die Rechte be-
troffener Personen oder Dritter zu schützen, unterlie-
gen die nicht erforderlichen Daten beim Empfänger 
einem Verarbeitungsverbot. 

Zu Artikel 1 § 7 (Automatisierte Verfahren und Ge-
meinsame Dateien)

Mit § 7 werden materielle Anforderungen bei auto-
matisierten Abrufverfahren und solchen Dateien nor-
miert, die mehreren öffentlichen Stellen die Verarbei-
tung personenbezogener Daten in einem Datenbe-
stand ermöglichen oder bei denen die beteiligten Stel-
len sich wechselseitig Zugriffe auf die gespeicherten 
personenbezogenen Daten gestatten sollen (gemein-
same Dateien). Die Regelung setzt damit u.a. die uni-
onsrechtliche Vorgabe in Artikel 26 der Verordnung 
(EU) 2016/679 um. Zugleich führt sie den materiell-
rechtlichen Gehalt der bisherigen Regelungen in 
§§ 11, 11a HmbDSG a.F. fort. Der Bedarf für eine Fort-
führung dieser Bestimmungen ergibt sich v.a. aus 
dem Dataport-Verbund, dem die Freie und Hansestadt 
Hamburg angehört.

Die Norm regelt besondere Zulässigkeitsvoraus-
setzungen für den Betrieb automatisierter Abrufver-
fahren sowie gemeinsamer Dateien, d.h. solche Ver-
fahren, bei denen mehrere öffentliche Stellen im Sinne 
von § 2 Absatz 1 dieses Gesetzes die Verarbeitung 
personenbezogener Daten in einem gemeinsamen 
Datenbestand durchführen oder sich gegenseitig ge-
statten, auf die gespeicherten Daten zuzugreifen.

Das bisherige generelle formale Erfordernis aus 
§§ 11, 11a HmbDSG a.F., dass automatisierte Ab-
rufverfahren sowie gemeinsame Dateien stets einer 
Rechtsvorschrift bedürfen, wird unter der Geltung der 
Verordnung (EU) 2016/679 aufgehoben. Auf Grund 
der Sicherungsmechanismen, die sich bereits unmit-
telbar aus der Verordnung ergeben, wie insbesondere 
die Datenschutz-Folgeabschätzung (Artikel 35), be-
darf es dieser formalen Vorgabe, die sich in der Praxis 
häufig als hinderlich erwiesen hat, nicht länger. Auch 
mit Blick auf die anstehenden Digitalisierungsheraus-
forderungen ist daran nicht mehr festzuhalten. 

Zu Artikel 1 § 8 (Verantwortung bei der Offenlegung 
personenbezogener Daten)

§ 8 legt als spezifische Bestimmung im Sinne von 
Artikel 6 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EU) 
2016/679 fest, wer im Falle einer Offenlegung, d.h. 
Übermittlung, Verbreitung oder sonstigen Form der 
Bereitstellung – legaldefiniert in Artikel 4 Nummer 2 
der Verordnung (EU) 2016/679 – die Verantwortung 
für die Datenverarbeitung bei den im Tatbestand be-
zeichneten Handlungen trägt. 

Zu Absatz 1:

In Absatz 1 wird der Grundsatz festgelegt, dass die 
Verantwortung bei der datenoffenlegenden Stelle 
liegt. Diese hat vor einer Datenoffenlegung zu prüfen, 
ob die von ihr selbst vorgenommene Übermittlung, 
Weitergabe oder sonstige Verbreitung als Fallgrup-
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pen einer Datenverarbeitung mit Recht und Gesetz in 
Einklang steht.

Zu Absatz 2:

Im Falle eines Ersuchens einer anderen öffent-
lichen Stelle um Datenoffenlegung ist die Verantwor-
tung hingegen eine geteilte: Auf das Ersuchen führt 
die ersuchte Stelle lediglich eine eingeschränkte Prü-
fung im Hinblick auf die Zugehörigkeit des Ersuchens 
zu den Aufgaben der ersuchenden Stelle durch. Wie 
bisher ist zudem eine Offenlegungsbefugnis erforder-
lich, deren Vorliegen von der offenlegenden Stelle vor 
Datenoffenlegung geprüft werden muss. Im Hinblick 
auf die inhaltliche Rechtmäßigkeit des Ersuchens liegt 
die Verantwortung hingegen im Wesentlichen bei der 
Behörde, die um die Bereitstellung der personenbezo-
genen Daten ersucht und sie weiter verarbeiten 
möchte. Die bereitstellende Behörde wird diesbezüg-
lich weitgehend von einer Verantwortlichkeit freige-
stellt. Sie hat selbst lediglich dann eine Prüfung vorzu-
nehmen, wenn sich Anhaltspunkte dafür ergeben, 
dass das Ersuchen nicht rechtmäßig ist bzw. eine Be-
reitstellung der Daten gegen Rechtsvorschriften ver-
stößt. Um der offenlegenden Stelle die in Satz 2 be-
schriebene Prüfung des Ersuchens zu ermöglichen, 
hat die ersuchende Stelle nach Satz 3 die dafür erfor-
derlichen Angaben zu machen.

Zu Absatz 3:

Absatz 3 behandelt den Sonderfall einer Daten-
offenlegung durch automatisierten Abruf. In diesen 
Fällen verlagert sich die Verantwortlichkeit auf die 
 abrufende Stelle, weil sie die Kontrolle über den kon-
kreten Datenverarbeitungsvorgang (Abruf) hat.

Zu Artikel 1 § 9 (Videoüberwachung)

§ 9 passt die Anforderungen an die bisher in § 30 
HmbDSG a.F. normierte Videoüberwachung an euro-
parechtliche Vorgaben an. Einige nach bisheriger 
Rechtslage im Landesrecht geregelte Aspekte wer-
den durch die Datenschutz-Grundverordnung bereits 
unmittelbar auf Unionsebene festgelegt und bedürfen 
keiner gesonderten Normierung im Recht der Mit-
gliedstaaten. Dies betrifft unter anderem das Recht 
auf Löschung (bisher: § 30 Absatz 5 HmbDSG), das in 
Artikel 17 der Verordnung (EU) 2016/679 geregelt ist. 
Die nach bisherigem Recht geltende Sieben-Tages-
Frist kann der Praxis weiterhin als Orientierung die-
nen. 

Zu Absatz 1:

Die nach bisheriger Rechtslage geltende Be-
schränkung auf eine Wahrnehmung des Hausrechts 
soll aufgegeben werden, die zulässigen Zwecke einer 
Videoüberwachung werden durch die Erstreckung auf 

Fälle der Aufgabenwahrnehmung erweitert. Absatz 1 
Satz 1 regelt die Beobachtung öffentlich zugänglicher 
Räume. Zu verstehen sind darunter Bereiche – inner-
halb oder außerhalb von Gebäuden –, die von einem 
unbestimmten oder nur nach allgemeinen Merkmalen 
bestimmten Personenkreis betreten und genutzt wer-
den können und ihrem Zweck nach auch dazu 
 bestimmt sind. Die Zweckbestimmung kann sich dabei 
aus einer Widmung für den öffentlichen Verkehr oder 
aus einem sonstigen erkennbaren Willen des 
 Berechtigten ergeben. 

Nummer 1 umfasst grundsätzlich jedes Tätigwer-
den einer öffentlichen Stelle zur Erfüllung von Aufga-
ben innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches. Diese 
Spezifizierung für die Datenverarbeitung durch Video-
überwachung wird durch Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe 
e der Verordnung (EU) 2016/679 erlaubt.

Im Rahmen der einzelnen Zulässigkeitstatbe-
stände bezeichnet die „Aufgabenerfüllung einer öf-
fentlichen Stelle“ alle solche Aufgaben, die sich inner-
halb der Zuständigkeit der jeweiligen verantwortlichen 
Stelle befinden. Die Aufgabe muss dabei nicht unmit-
telbar durch den Einsatz der Videotechnik erfüllt 
 werden, es genügt, wenn die Videoüberwachung die 
Aufgabenerfüllung unterstützt. Dabei kann es sich 
z.B. in Museen um den Schutz von Kulturgütern und 
Sammlungen handeln.

Der Begriff des Hausrechts (Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2) ist in einem umfassenden Sinne zu verstehen 
und beinhaltet die Befugnis, darüber zu entscheiden, 
wer ein befriedetes Besitztum oder Gebäude betreten 
und darin verweilen darf. Das Hausrecht umfasst auch 
die Berechtigung einer Kontrolle der Zugangserlaub-
nis, sodass von einer gesonderten Normierung dieses 
Zulässigkeitstatbestandes abgesehen wird. Da die 
Hausrechtswahrnehmung öffentlicher Stellung der 
Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Dienstbe-
triebes dient, ist die Spezifizierung ebenfalls durch 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) 
2016/679 gerechtfertigt.

Der Begriff der „Beobachtung“ bezeichnet die 
Sichtbarmachung von Geschehnissen und Personen 
mit Hilfe dazu geeigneter technischer Einrichtungen. 
Neben der optischen Erfassung setzt „beobachten“ 
eine gewisse Dauer voraus. Daraus folgt, dass weder 
eine (bei entsprechender Ausstattung technisch mög-
liche) zusätzliche akustische Überwachung, noch 
eine einmalige Bilderfassung vom Regelungsbereich 
umfasst sind. 

Die Videoüberwachung ist einzustellen, sobald die 
gesetzlichen Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind. 
Der Verantwortliche sollte aus eigenem Interesse (Ar-
tikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/679) die 
Erforderlichkeit in regelmäßigen Abständen, mindes-
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tens jedoch wie nach bisheriger Rechtslage alle zwei 
Jahre überprüfen.

Zu Absatz 2:

Unterfälle der Videoüberwachung sind die bloße 
Beobachtung sowie die Aufzeichnung. Die Videoauf-
zeichnung bezeichnet die über die bloße Beobach-
tung hinausgehende Speicherung der Überwachungs-
bilder und greift stärker in die informationelle Selbst-
bestimmung der betroffenen Person ein. Videoüber-
wachung und Videoaufzeichnung zeichnen sich damit 
durch unterschiedliche Eingriffsniveaus aus. Bei der 
vorzunehmenden Angemessenheitsprüfung ist dieses 
Stufenverhältnis zu berücksichtigen, das heißt eine 
Speicherung kann nur dann gerechtfertigt sein, wenn 
das angestrebte Ziel nicht mit einer bloßen (flüchtigen) 
Überwachung als milderes Mittel erreicht werden 
kann. Die Bewertung der Erforderlichkeit muss objek-
tiv im Rahmen einer Einzelfallprüfung erfolgen. 

Zu Absatz 3:

Über Videoüberwachung – ist zum frühestmögli-
chen Zeitpunkt durch geeignete Maßnahmen zu infor-
mieren (Hinweisschilder). Insoweit sind die weitrei-
chenden Informationspflichten zu beachten, die den 
Verantwortlichen nach den Artikeln 13 und 14 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 treffen.

Zu Artikel 1 § 10 (Verarbeitung von Beschäftigtenda-
ten)

Die Vorschrift erfüllt den Regelungsauftrag in Arti-
kel 88 der Verordnung (EU) 2016/679. Sie entspricht 
im Wesentlichen dem bisherigen § 28 HmbDSG a.F. 
Die Terminologie wurde der der Datenschutz-Grund-
verordnung angepasst. 

Zu Artikel 1 § 11 (Datenverarbeitung zum Zwecke wis-
senschaftlicher und historischer Forschung sowie 
Statistik)

Die Vorschrift baut auf § 27 HmbDSG a.F. auf und 
enthält Elemente des § 40 BDSG a.F. sowie des § 27 
BDSG in der ab dem 25. Mai 2018 gültigen Fassung. 
Sie regelt spezifische Anforderungen und Befugnisse 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten für 
Forschungs- und Statistikzwecke und macht von der 
Ermächtigung aus Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe j der 
Verordnung (EU) 2016/679 Gebrauch. § 11 erfüllt 
gleichzeitig den Regelungsauftrag aus Artikel 6 Ab-
satz 2 und 3 in Verbindung mit Artikel 89 der Verord-
nung (EU) 2016/679. Die Neuregelung dient in Ein-
klang mit der Zielsetzung der Verordnung (EU) 
2016/679 der Privilegierung wissenschaftlicher For-
schung bei der Datenverarbeitung und somit einer 
wissenschaftsfreundlichen Gestaltung des Daten-
schutzrechts. Mit dieser Zielrichtung  ermöglicht § 11 

eine Verarbeitung und Weiterleitung personenbezo-
gener Daten zu wissenschaftlichen Forschungs- und 
Statistikzwecken, sofern dabei angemessene Bedin-
gungen und Garantien zum Schutz der Betroffenen-
rechte eingehalten werden. Die ebenfalls von Artikel 
89 der Verordnung (EU) 2016/679 umfasste Datenver-
arbeitung für Archivzwecke wird in bereichsspezifi-
schen Datenschutzgesetzen (Archivgesetz) geregelt 
und daher nicht in § 11 aufgenommen. Für Statistik-
zwecke sieht § 11 dieses Gesetzes keine gesonderte 
Erhebungsgrundlage vor. Hierfür gelten die Vorschrif-
ten über das Recht der Statistik, insbesondere das 
Hamburgische Statistikgesetz vom 19. März 1991 
(HmbGVBl. S. 79, 474). Vor diesem Hintergrund gel-
ten lediglich die Absätze 2 bis 5 für die Datenverarbei-
tung für statistische Zwecke.

Zu Absatz 1: 

Absatz 1 normiert entsprechend der bisherigen 
Regelung in § 27 Absatz 1 HmbDSG a.F. die Voraus-
setzungen, unter denen eine Verarbeitung personen-
bezogener Daten zulässig ist. Der Absatz definiert 
entsprechend der Vorgaben der Verordnung den zu-
lässigen Zweck und bringt damit die Regelung in Ein-
klang mit EU-Recht. Erforderlich ist weiterhin, dass 
die Daten für bereits bestimmte Vorhaben, d.h. kon-
krete Forschungsprojekte, deren Umfang und Auswir-
kungen bereits klar konturiert sind, verarbeitet wer-
den. Eine „Vorratssammlung“ ist grundsätzlich unzu-
lässig, es sei denn, sie dient einem im vorgenannten 
Sinn konkreten Forschungsprojekt. Satz 1 normiert 
die Zulässigkeit einer Datenverarbeitung in Konstella-
tionen, in denen schutzwürdige Interessen der betrof-
fenen Person nicht beeinträchtigt werden. Im Fall 
einer Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen 
 ermöglicht Satz 2 eine Abwägung mit dem öffentli-
chen Interesse an der Durchführung des Forschungs-
vorhabens. Anders als in der vormaligen Fassung des 
§ 27 HmbDSG kann ein „unverhältnismäßiger Auf-
wand“ bei der Durchführung des Forschungsvorha-
bens nicht mehr per se die Verarbeitung personen-
bezogener Daten ohne Einwilligung rechtfertigen, da 
dies nicht im Einklang mit den Anforderungen der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 steht. Die nun verwendete 
Terminologie orientiert sich an den Kriterien der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 und verhindert eine Verdrän-
gung des Schutzes personenbezogener Daten bei der 
Ausgestaltung wissenschaftlicher Privilegien. Erfor-
derlich ist nunmehr, dass der Zweck der Forschung 
nicht erreicht werden kann oder erheblich beeinträch-
tigt würde (wenn der Aufwand ohne die in Frage ste-
hende Datenverarbeitung so hoch würde, dass es das 
Forschungsvorhaben faktisch unmöglich werden 
ließe, würde dies von der Alternative der „ernsthaften 
Beeinträchtigung“ abgedeckt). Die personenbezoge-
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nen Daten unterliegen nach wie vor (vgl. § 27 Absatz 4 
HmbDSG a.F.) einer strengen Zweckbindung. Eine 
zweckändernde Verarbeitung ist daher gemäß Satz 3 
nur mit Einwilligung des Betroffenen möglich.

Zu Absatz 2:

Absatz 2 normiert die Vorschriften zum Schutz der 
Rechte der betroffenen Personen und setzt die Forde-
rung des Artikels 89 der Verordnung (EU) 2016/679 
nach geeigneten Garantien für die Rechte und Frei-
heiten der betroffenen Personen um. Der Absatz for-
dert eine vorrangige Anonymisierung der Daten, die 
durch eine Pseudonymisierung ersetzt werden kann, 
falls anderenfalls der Forschungs- oder Statistikzweck 
beeinträchtigt würde. Abgebildet wird so das in Artikel 
89 der Verordnung (EU) 2016/679 zum Ausdruck ge-
brachte Stufenverhältnis zwischen Anonymisierung 
und Pseudonymisierung, mit dem insbesondere der 
Grundsatz der Datenminimierung gewährleistet wird. 
Satz 1 enthält eine Legaldefinition für den in der Ver-
ordnung nicht näher erläuterten Begriff der Anonymi-
sierung. Der Begriff der Pseudonymisierung wird be-
reits in Artikel 4 Nummer 5 der Verordnung (EU) 
2016/679) definiert. Über den Verweis auf § 22 Ab- 
satz 2 BDSG trägt Absatz 2 zudem den Anforderun-
gen des Artikels 9 Absatz 2 Buchstabe j der Verord-
nung (EU) 2016/679 Rechnung, der fordert, dass eine 
Forschungsklausel angemessene und spezifische 
Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte und Inte-
ressen der betroffenen Person vorsieht. 

Zu Absatz 3:

Absatz 3 spezifiziert die Anforderungen an dem 
Umgang mit personenbezogenen Daten im Hinblick 
auf deren Veröffentlichung. Wie bisher soll zum 
Schutz der Rechte der betroffenen Personen eine per-
sonenbezogene Darstellung von Forschungs- oder 
Statistikergebnissen nur im besonderen Ausnahme-
fall (Darstellung von Ereignissen der Zeitgeschichte) 
zulässig sein und dies auch nur nach einer strengen 
Abwägung (für die Darstellung „unerlässlich“). In allen 
anderen Fällen ist eine Veröffentlichung nur mit Ein-
willigung der betroffenen Personen zulässig.

Zu Absatz 4:

Durch Absatz 4 wird sichergestellt, dass die in den 
vorherigen Absätzen normierten Garantien zum 
Schutz der Rechte der betroffenen Personen auch 
dann Anwendung finden, wenn der Datenempfänger 
selbst nicht den Vorschriften des HmbDSG unterliegt. 

Zu Absatz 5:

Mit Absatz 5 wird von der durch Artikel 89 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 eingeräumten Option Ge-

brauch gemacht, die Betroffenenrechte einzuschrän-
ken. 

Zu Artikel 1 § 12 (Datenverarbeitung zu künstlerischen 
Zwecken)

Gemäß der in Artikel 85 der Verordnung (EU) 
2016/679 enthaltenen Öffnungsklausel fällt es in die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, das Recht auf den 
Schutz personenbezogener Daten mit dem Recht auf 
freie  Meinungsäußerung einschließlich der Verarbei-
tung zu journalistischen, künstlerischen und literari-
schen Zwecken in Einklang zu bringen. § 12 dient der 
partiellen Wahrnehmung dieses Regelungsauftrags.

Die Vorschrift verlangt Geltung nicht nur für den 
öffentlichen Bereich, sondern auch für nicht-öffent-
liche Stellen. Die Einordnung in das Hamburgische 
Datenschutzgesetz trägt dem Umstand Rechnung, 
dass nur so Meinungsäußerungen in Form von Kunst-
werken erfasst werden können, die hinsichtlich ihrer 
Behandlung keinem der besonderen Fachgesetze 
und -verträge, wie z.B. dem NDR-Staatsvertrag, dem 
Medienstaatsvertrag oder dem Hamburgischen Pres-
segesetz, zuzuordnen sind. 

Artikel 85 der Verordnung (EU) 2016/679 erlaubt 
Abweichungen und Ausnahmen vom Regelungspro-
gramm der Datenschutz-Grundverordnung. Der dem 
nationalen Gesetzgeber zukommende Spielraum ist 
dabei als weit einzustufen. Angesichts der hohen Be-
deutung, die dem Recht auf freie Meinungsäußerung 
und Kunst in der Rechtsordnung und Gesellschaft zu-
kommt, erscheint es angezeigt, diesen unionsrecht-
lich gewährten Spielraum im Sinne des Schutzes der 
Grundrechte in weitreichendem Umfang zu nutzen, 
ohne dabei datenschutzrelevante Aspekte außer Acht 
zu lassen. 

Zu Absatz 1:

Die Vorschrift konzentriert sich angesichts der 
spezialgesetzlichen Regelungen zum Ausgleich der 
Meinungsfreiheit mit dem Datenschutz auf den Be-
reich der Datenverarbeitung zur Ausübung der Kunst-
freiheit. Sie enthält im Kontext der unionsrechtlichen 
Vorgaben für diesen Bereich im Wesentlichen dem 
bereits zuvor bestehende Medienprivileg (vgl. § 41 
BDSG a.F.) entsprechende Regelungen. Zwecks Ge-
währleistung dieses Privilegs bedarf es des Aus-
schlusses einer Vielzahl von Bestimmungen der Ver-
ordnung (EU) 2016/679, da sich deren Vorgaben häu-
fig nicht mit Datenverarbeitungen zu künstlerischen 
Zwecken vereinbaren lassen. Daher werden aus den 
in Artikel 85 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/679 
genannten Kapiteln II bis VII und IX lediglich Artikel 5 
Absatz 1 Buchstabe b und f sowie die Artikel 24, 32, 
33 der Verordnung (EU) 2016/679 für anwendbar 
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 erklärt. Gegenüber dem bisherigen Recht ist der Da-
tenschutz insoweit verstärkt, als der Grundsatz der 
Zweckbindung auch bei Verarbeitungsvorgängen für 
künstlerische Zwecke vorgesehen wird.

Eine Abweichungsbefugnis hinsichtlich Kapitel 
VIII der Datenschutz-Grundverordnung für den Be-
reich journalistischer, künstlerischer oder literarischer 
Zwecke sieht Artikel 85 Absatz 2 Verordnung (EU) 
2016/679 nicht vor; die Vorschriften des Kapitels VIII 
stehen damit nicht zur Disposition der mitgliedstaat-
lichen Gesetzgeber. Daraus ergibt sich, dass weder 
die Sanktionsregelungen der Datenschutz-Grundver-
ordnung, insbesondere die in Artikel 82 Verordnung 
(EU) 2016/679 enthaltene Schadensersatzregelung, 
noch die Rechte auf einen wirksamen Rechtsbehelf in 
Landesgesetzen modifiziert werden dürfen. Dies be-
ruht nicht unwesentlich auf dem in der Verordnung 
(EU) 2016/679 u.a. angelegten Ziel, Verstöße gegen 
ihre Bestimmungen wirksam, verhältnismäßig und ab-
schreckend zu sanktionieren (vgl. Artikel 84 Absatz 1 
der Verordnung (EU) 2016/679 a.E.). Bei unmittelba-
rer Anwendung z.B. des Artikels 82 der Verordnung 
(EU) 2016/679 durch die Gerichte darf aber nicht über-
sehen werden, dass die Vorschrift gerade im Anwen-
dungsbereich der Meinungs- und Kunstfreiheit pri-
märrechtlich überformt ist (vgl. Artikel 11, 13 Grund-
rechte-Charta). Der Umstand, dass sich die sekundär-
rechtliche Bestimmung des Artikels 82 Verordnung 
(EU) 2016/679 an Artikel 11, 13 Grundrechte-Charta 
bzw. den Grundsätzen des EU-Rechts (vgl. Artikel 6 
EUV) messen lassen muss, ist jedoch im Wege einer 
primärrechtskonformen Auslegung bei Anwendung 
des Artikels 82 der Verordnung (EU) 2016/679 zu ge-
winnen und nicht durch eine diese vorwegnehmende 
„interpretatorische Gesetzgebung“ auf nationaler 
Ebene. Abweichendes ergibt sich auch nicht aus 
 Artikel 85 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679.

Zu Absatz 2:

Das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie die 
Kunstfreiheit würden zu weitgehenden Einschränkun-
gen unterworfen, falls Berichtigungs- und Löschungs-
ansprüche betroffener Personen uneingeschränkt 
durchgesetzt werden könnten. Nach der Verordnung 
(EU) 2016/679 dürfte etwa eine uneingeschränkte 
Pflicht zur Berichtigung oder Löschung bereits veröf-
fentlichter oder zur Veröffentlichung vorgesehener 
Werke kaum zu rechtfertigen sein. Aus dem Grund-
recht auf Datenschutz (Artikel 8 Grundrechte-Charta) 
wie auch aus dem Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung (Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz in Verbin-
dung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz) folgt jedoch 
ein Anspruch auf Verwendung vollständiger und zu-
treffender personenbezogener Daten. Die gegenläufi-
gen Interessen werden im Wege einer Verpflichtung 

zur gemeinsamen Aufbewahrung und gegebenenfalls 
Übermittlung miteinander in Ausgleich gebracht. 

Zu Absatz 3:

Zwecks Schaffung einer Norm, die – von Spezial-
regelungen abgesehen – den Bereich des Rechts auf 
freie Ausübung von Kunst sowie den auf freie Mei-
nungsäußerung erfasst und auf diese Weise den Re-
gelungsauftrag aus Artikel 85 der Verordnung (EU) 
2016/679 erfüllt, wird ihr Geltungsbereich über öffent-
liche Stellen im Sinne von § 2 Absatz 1 dieses Geset-
zes hinaus auf nicht-öffentliche Stellen erstreckt.

Zu Artikel 1 § 13 (Öffentliche Auszeichnungen und 
 Ehrungen)

Öffentliche Auszeichnungen und Ehrungen unter-
fallen gemäß Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 nicht dem Anwendungsbe-
reich des Unionsrechts. Zwecks einheitlicher Anwen-
dung des Datenschutzrechts in Bezug auf solche Ver-
arbeitungssituationen, die nicht in den Anwendungs-
bereich der Datenschutz-Grundverordnung fallen, er-
streckt § 2 Absatz 6 die Geltung der Verordnung (EU) 
2016/679 auch auf diese. Eine Ausprägung hiervon 
regelt § 13 dieses Gesetzes. Die Vorschrift bestimmt 
die Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Verar-
beitung personenbezogener Daten zur Vorbereitung 
öffentlicher Auszeichnungen und Ehrungen. 

Zu Absatz 1:

In Absatz 1 wird die Erlaubnis zur Datenverarbei-
tung der eine öffentliche Auszeichnung oder Ehrung 
vorbereitenden Stelle festgelegt. Die Befugnis ist 
durch das Tatbestandsmerkmal der Erforderlichkeit 
begrenzt. Zur Vorbereitung der Entscheidung erfor-
derlich sind sämtliche Daten, die zur Beurteilung der 
Würdigkeit der betroffenen Person benötigt werden. 
Welche Daten dies im Einzelfall sind, kann nicht 
 abstrakt im Vorhinein bestimmt werden. Erfasst sein 
dürften indes solche Daten, die eine Würdigung in 
Bezug auf die Aspekte des der Auszeichnung zu-
grundliegenden Sachzusammenhangs ermöglichen. 
Zum anderen kann die persönliche Integrität der aus-
zuzeichnenden Person von Bedeutung für den Um-
fang benötigter Daten sein. 

Absatz 1 Satz 2 enthält – korrespondierend zur Er-
hebungs- und Verarbeitungsbefugnis gemäß Absatz 1 
Satz 1 – eine Erlaubnisnorm für andere Stellen als die 
die Entscheidung vorbereitenden Stelle, Informatio-
nen zum Zwecke der Entscheidungsvorbereitung an 
die die öffentliche Auszeichnung oder Ehrung vorbe-
reitende Stelle zu übermitteln. Übermittlungen nach 
Absatz 1 Satz 2 sind jedoch davon abhängig, dass 
 Informationen von der über die öffentliche Auszeich-
nung oder Ehrung entscheidenden Stelle angefordert 
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werden. Ausgeschlossen ist damit eine anlasslose 
Datenübermittlung.

Zu Absatz 2:

Absatz 2 bestätigt zum Schutz der Rechte betroffe-
ner Personen die Geltung einer strengen Zweckbin-
dung. In Ergänzung zur allgemeinen Bestimmung in 
§ 6 Absatz 2 dieses Gesetzes regelt Absatz 2 eine 
(weitere) zulässige Zweckänderung. Für die Einwilli-
gung gelten die Artikel 7 und 8 der Verordnung (EU) 
2016/679.

Zu Absatz 3:

Absatz 3 dient der Klarstellung, dass die in den 
Absätzen 1 und 2 geregelten Erlaubnisse zur Daten-
verarbeitung in solchen Fällen nicht bestehen, in 
denen der zuständigen Stelle bekannt ist, dass die für 
eine öffentliche Auszeichnung oder Ehrung vorgese-
hene Person einer solchen widersprochen hat. Es 
kommt nicht darauf an, ob ein solcher Widerspruch 
bereits im Vorfeld eines Ehrungs- oder Auszeich-
nungsverfahrens artikuliert worden ist oder erst wäh-
rend des Verfahrens. 

Zu Absatz 4:

Eine Information der betroffenen Person durch die 
übermittelnde Stelle darf gemäß Absatz 4 unterblei-
ben, da sie zum einen angesichts des Verarbeitungs-
zwecks häufig untunlich sein dürfte und die Daten-
übermittlung zum anderen auf der Grundlage einer 
Rechtsvorschrift im Sinne von Artikel 14 Absatz 5 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 2016/679 erfolgt. In 
den letztgenannten Fällen findet Artikel 14 der Verord-
nung (EU) 2016/679 keine Anwendung. Absatz 4 re-
gelt darüber hinaus, dass eine Auskunftspflicht des 
Verantwortlichen im Zusammenhang mit einer öffent-
lichen Auszeichnung oder Ehrung gegenüber der be-
troffenen Person nicht besteht. Vielmehr wird die Ent-
scheidung über die Auskunftserteilung in das pflicht-
gemäß auszuübende Ermessen des Verantwortlichen 
gestellt. Eine Auskunftserteilung dürfte insbesondere 
dann in Betracht kommen, wenn die Entscheidung 
über die öffentliche Auszeichnung oder Ehrung be-
reits getroffen wurde. 

Zu Artikel 1 § 14 (Begnadigungsverfahren)

Die Durchführung von Begnadigungsverfahren 
fällt nicht in den Anwendungsbereich des Unions-
rechts und damit auch nicht in den der Verordnung 
(EU) 2016/679, wie aus deren Artikel 2 Absatz 2 Buch-
stabe a ersichtlich wird. Gemäß § 2 Absatz 6 sollen 
einzelne nicht in den Anwendungsbereich des Uni-
onsrechts fallende Bereiche dennoch generell der 
Verordnung (EU) 2016/679 unterstellt und eventuelle 
Besonderheiten in diesem Gesetz (Vierter Abschnitt) 

geregelt werden. Hierzu gehören auch Verfahren be-
treffend Begnadigungsersuchen, über die von der zu-
ständigen Behörde – Justizbehörde – entschieden 
wird.

Satz 1 erlaubt die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten in Gnadensachen und stellt damit die hier-
für notwendige Erlaubnisnorm dar. Die gesetzliche 
Erlaubnis umfasst die Verarbeitung besonders sensi-
tiver Daten im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 und Arti- 
kel 10 der Verordnung (EU) 2016/679. Die Datenver-
arbeitung ist indes daran geknüpft, dass sie für die 
Bearbeitung von Gnadengesuchen erforderlich sein 
muss. 

Satz 2 benennt – als gegenüber § 2 Absatz 6 spe-
ziellere Norm und diese Bestimmung einschränkend 
– die Normen der Verordnung (EU) 2016/679, die in 
Begnadigungsverfahren zur Anwendung kommen sol-
len. Dies betrifft die Grundsätze der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten sowie den Bereich des techni-
schen und organisatorischen Datenschutzes.

Zu Artikel 1 § 15 (Beschränkung der Informations-
pflicht)

In Artikel 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 
werden den Verantwortlichen (Artikel 4 Nummer 7 der 
Verordnung (EU) 2016/679) weitgehende Informa-
tionspflichten auferlegt, die bei Erhebung personen-
bezogener Daten bei den betroffenen Personen selbst 
oder bei Dritten entstehen. Diese Informationspflich-
ten gehen deutlich über die bisher nach BDSG oder 
HmbDSG bestehenden hinaus. Mittels dieser Infor-
mationen sollen zum einen ein größtmögliches Maß an 
Transparenz hergestellt und zum anderen die betrof-
fenen Personen in die Lage versetzt werden, ihre 
Rechte umfassend wahrzunehmen. Unabhängig von 
den bereits unionsrechtlich nach Artikel 13 Absatz 4 
und Artikel 14 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2016/679 
vorgesehenen Ausnahmen erlaubt es Artikel 23 der 
Verordnung (EU) 2016/679, diese Informationspflich-
ten nach Maßgabe des mitgliedstaatlichen Rechts ein-
zuschränken, sofern dabei die engen unionsrecht-
lichen Vorgaben zur Beschränkung des Rechts auf 
Auskunftserteilung beachtet und eingehalten werden. 

Zu Absatz 1:

Die Beschränkungen in § 15 Absatz 1 Nummer 1 
stützen sich auf Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe a bis c 
und e der Verordnung (EU) 2016/679. 

§ 15 Absatz 1 Nummer 2 stützt sich auf Artikel 23 
Absatz 1 Buchstabe e und i der Verordnung (EU) 
2016/679.

Die in § 15 Absatz 1 Nummer 3 vorgesehene Be-
schränkung findet ihre unionsrechtliche Grundlage in 
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Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe d und e der Verordnung 
(EU) 2016/679.

§ 15 Absatz 1 Nummer 4 entspricht § 32 Absatz 1 
Nummer 4 BDSG und stützt sich auf Artikel 23 Ab- 
satz 1 Buchstabe j der Verordnung (EU) 2016/679.

§ 15 Absatz 1 Nummer 5 entspricht § 32 Absatz 1 
Nummer 1 BDSG. Geregelt wird eine Abweichung von 
Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 
(vgl. Erwägungsgrund 62).

Zu Absatz 2:

Absatz 2 greift die besonders gelagerte Fallkon-
stellation einer Datenübermittlung an die dort genann-
ten Behörden und Einrichtungen auf, welche eine 
 Informationspflicht nach Artikel 13 Absatz 3 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 auslösen würde. Die Be-
schränkung dient dem wichtigen öffentlichen Ziel der 
Gewährleistung der öffentlichen und nationalen Si-
cherheit. Insbesondere soll eine von einer Datenüber-
mittlung betroffene Person grundsätzlich nicht im 
Wege einer Informationserteilung nach Artikel 13 oder 
14 der Verordnung (EU) 2016/679 Informationen er-
halten, die ihr die in Absatz 2 genannten Behörden 
bzw. Einrichtungen nicht von sich aus erteilen wür-
den. Die Verantwortung für die Übermittlung der 
Daten liegt nach den unionsrechtlichen Vorgaben je-
doch weiterhin bei der übermittelnden Behörde. Auf 
Grundlage von Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe a bis d 
der Verordnung (EU) 2016/679 erfolgt daher eine Ein-
schränkung des Rechts auf Informationserteilung le-
diglich insoweit, als mit den betroffenen Behörden ein 
Einvernehmen herzustellen ist, um der übermitteln-
den Behörde eine bessere Entscheidungsgrundlage 
zu geben, ob die Informationen herausgegeben wer-
den können oder ob ein Fall von Absatz 1 Nummer 1 
bis 4 vorliegt. Das in diesem Gesetz gewählte Einver-
nehmens-Modell ist gegenüber einem Zustimmungs-
Modell vorzugswürdig, da es der durch Artikel 5 Ab-
satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679 und letztlich 
auch § 8 Absatz 1 dieses Gesetzes geregelten Verant-
wortlichkeit für eine Informationserteilung Rechnung 
trägt. Eines Einvernehmens bedarf es lediglich dann, 
falls der Verantwortliche die Informationserteilung 
nicht bereits nach eigener Prüfung ablehnt.

Zu Absatz 3:

Die Norm enthält für den Fall einer nach Absatz 1 
Nummern 1 bis 3 und 5 oder Absatz 2 nicht erteilten 
Auskunft eine Dokumentationspflicht. Eine Dokumen-
tationspflicht besteht nicht in den Fällen des Absatzes 
1 Nummer 4, da dies zu einer zu einer Vereitelung 
oder wenigstens ernsthaften Beeinträchtigung des 
Ver arbeitungszwecks führen könnte (vgl. Bundes-
tagsDrucksache 18/11325 S. 103).

Zu Artikel 1 § 16 (Beschränkung des Auskunftsrechts)

Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679 regelt 
den Auskunftsanspruch betroffener Personen umfas-
send und mit unmittelbarer Wirkung für die Mitglied-
staaten. Die bisherige Regelung in § 18 HmbDSG 
kann daher nicht aufrechterhalten werden. An ihre 
Stelle treten die unionsrechtlichen Vorgaben. Diese 
dürfen zwar im mitgliedstaatlichen Recht Einschrän-
kungen erfahren. Dabei sind jedoch die Maßgaben 
von Artikel 23 der Verordnung (EU) 2016/679 zu be-
achten. Mit § 16 wird von dieser Beschränkungsoption 
Gebrauch gemacht.

Zu Absatz 1:

Absatz 1 zählt die Gründe auf, aus denen Aus-
kunftsersuchen nach Artikel 15 der Verordnung (EU) 
2016/679 abgelehnt werden können. 

Die Beschränkung der Auskunftserteilung gemäß 
§ 16 Absatz 1 Nummer 1 fußt auf Artikel 23 Absatz 1 
Buchstaben a bis c und e der Verordnung (EU) 
2016/679.

§ 16 Absatz 1 Nummer 2 findet seine unionsrecht-
liche Grundlage in Artikel 23 Absatz 1 Buchstaben c 
und i der Verordnung (EU) 2016/679.

§ 16 Absatz 1 Nummer 3 fußt auf Artikel 23 Ab- 
satz 1 Buchstabe d DSGVO. 

Es besteht nach dem Wortlaut der Bestimmung 
keine Verpflichtung des Verantwortlichen, Anträge auf 
Erteilung von Auskünften abzulehnen, wenn einer der 
in Absatz 1 aufgezählten Gründe vorliegt. Die Vor-
schrift räumt dem Verantwortlichen vielmehr ein 
pflichtgemäß auszuübendes Ermessen sowohl hin-
sichtlich des „Ob“ einer Auskunftserteilung als auch 
deren „Wie“ ein. 

Weitere Ablehnungsgründe betreffend Auskunfts-
ersuchen ergeben sich aus § 11 Absatz 5 hinsichtlich 
wissenschaftlicher oder historischer Forschungsvor-
haben sowie für Statistiken, und weiter nach § 13 Ab-
satz 4 Satz 2 dieses Gesetzes mit Blick auf öffentliche 
Auszeichnungen und Ehrungen.

Zu Absatz 2:

Mit Absatz 2 Satz 1 wird gewährleistet, dass durch 
die Erteilung einer Begründung für die Ablehnung 
eines Antrags auf Auskunft nicht die der Ablehnung 
zugrunde liegenden Zwecke oder Ziele offenbart wer-
den müssen. Gefährdet die Erteilung einer Begrün-
dung diese Ziele, muss sie in dem Umfang unterblei-
ben, soweit eine solche Gefährdung besteht. Der Ver-
antwortliche hat zu prüfen, in welchem Umfang und in 
welchem Zeitraum eine Gefährdung im Sinne der in 
Satz 1 geregelten Tatbestände besteht.
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Zum Schutz der Rechte der betroffenen Person re-
gelt Absatz 2 für den Fall einer nicht erteilten Aus-
kunft, dass diese auf das Verlangen der betroffenen 
Person der Aufsichtsbehörde zu erteilen ist, soweit 
nicht die jeweils zuständige oberste Landesbehörde 
im Einzelfall feststellt, dass dadurch die Sicherheit 
des Bundes oder eines Landes gefährdet würde. Auf 
die Möglichkeit, sich an den Hamburgischen Beauf-
tragten bzw. die Hamburgische Beauftragte für Daten-
schutz und Informationsfreiheit zu wenden, ist seitens 
des Verantwortlichen hinzuweisen. Als Maßnahme im 
Sinne von Artikel 23 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
2016/679 ist gewährleistet, dass die Rechte der be-
troffenen Person angemessen gewahrt bleiben. Die 
gegenüber der Aufsichtsbehörde mögliche Beschrän-
kung der Information verfolgt die nach Artikel 23 
 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 genannten 
Zwecke und Ziele. In der Praxis dürfte es sich indes 
um selten auftretende Einzelfälle handeln, weil gegen-
über der Aufsichtsbehörde lediglich in besonders ge-
lagerten Situationen Sicherheitsbedenken geltend 
gemacht werden können. Die Gründe der Ablehnung 
müssen aktenkundig gemacht werden. 

Zu Absatz 3:

Falls personenbezogene Daten an die in Absatz 3 
genannten Behörden in den genannten Tätigkeitsbe-
reichen übermittelt wurden, ist mit den betroffenen 
Behörden und Stellen vor Erteilung der Auskunft 
gemäß Absatz 3 Satz 1 Einvernehmen herzustellen. 
Satz 2 regelt den umgekehrten Fall einer Auskunft 
über eine Übermittlung von diesen Behörden. Dies 
geschieht vor dem Hintergrund, dass betroffene Per-
sonen grundsätzlich nicht im Wege von Anträgen auf 
Auskunftserteilung bei anderen als den in Absatz 3 
genannten Informationen erhalten, die ihr insbeson-
dere die Sicherheitsbehörden oder Nachrichten-
dienste nicht direkt mitteilen dürften oder könnten. 
Allerdings verbleibt die Verantwortlichkeit für die 
Übermittlung der Daten an die auskunftsbegehrende 
Person bei der übermittelnden Behörde. An dieser 
unionsrechtlichen Vorgabe sollen keine Änderungen 
vorgenommen werden. Die hier gewählte Beschrän-
kung des Auskunftsrechts stützt sich auf Artikel 23 
Absatz 1 Buchstaben a bis e der Verordnung (EU) 
2016/679. 

Zu Artikel 1 § 17 (Beschränkung der Löschungspflicht)

Unter den in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2016/679 genannten Voraussetzungen hat der 
Verantwortliche personenbezogene Daten zu löschen. 
Diese Vorschrift ist nicht lediglich als Betroffenenrecht 
ausgestaltet, sondern enthält auch eine objektivrecht-
liche Pflicht der Verwaltung, Daten unverzüglich zu 
löschen. Diese Pflicht kann grundsätzlich nur aus den 
explizit in Artikel 23 der Verordnung (EU) 2016/679 

aufgeführten Gründen eingeschränkt werden. § 17 
dieses Gesetzes dient der Umsetzung einer solchen 
Einschränkung.

Zwecks Wahrung schutzwürdiger Interessen einer 
betroffenen Person im Sinne von Artikel 23 Absatz 1 
Buchstabe i der Verordnung (EU) 2016/679 sieht § 17 
eine Eingrenzung der Löschungspflichten vor. Sie 
dient der Ergänzung der Regelung des Artikel 18 Ab-
satz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2016/679 in 
Konstellationen, in denen der Verantwortliche Daten 
der betroffenen Person gemäß Artikel 17 Absatz 1 
Buchstabe a und d der Verordnung (EU) 2016/679 
 löschen müsste, aber schutzwürdige Interessen der 
betroffenen Person am Erhalt der Daten bestehen. 
Diesfalls soll statt einer Löschung generell und von 
Amts wegen lediglich eine Einschränkung der Verar-
beitung erfolgen, ohne dass es eines vorhergehenden 
Antrags der betroffenen Person bedürfte. Erforderlich 
ist aber, dass der Verantwortliche Grund zu der An-
nahme hat, dass durch eine Löschung schutzwürdige 
Interessen der betroffenen Person beeinträchtigt wür-
den.

Da die Einschränkung der Verarbeitung (statt einer 
nach Artikel 17 der Verordnung (EU) 2016/679 gebote-
nen Löschung) den tatsächlichen Interessen der be-
troffenen Person zuwiderlaufen und sie sich auch für 
eine Löschung entscheiden kann, ist sie über die er-
folgte Einschränkung der Verarbeitung im Sinne des 
Artikels 18 der Verordnung (EU) 2016/679 zu informie-
ren. Dies stellt zugleich eine Maßnahme im Sinne von 
Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe h der Verordnung (EU) 
2016/679 dar. Regelhaft wird lediglich eine vorüberge-
hende Beschränkung der Löschungspflicht vorliegen 
(vgl. Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung 
(EU) 2016/679.

Zu Artikel 1 § 18 (Beschränkung der Benachrichti-
gungspflicht)

Hat eine Verletzung des Schutzes personenbezo-
gener Daten – legaldefiniert in Artikel 4 Nummer 12 
der Verordnung (EU) 2016/679 – voraussichtlich ein 
hohes Risiko für die persönlichen Rechte und Freihei-
ten natürlicher Personen zur Folge, so besteht nach 
Artikel 34 der Verordnung (EU) 2016/679 eine Pflicht 
des Verantwortlichen, die betroffene Person unver-
züglich von der Verletzung zu benachrichtigen. Die-
ses Recht der betroffenen Person bzw. die damit kor-
respondierende Pflicht des Verantwortlichen darf le-
diglich unter den engen Voraussetzungen von Artikel 
23 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 beschränkt 
werden. 

Zu Absatz 1: 

Die Beschränkung der Benachrichtigungspflicht 
in § 18 Absatz 1 Nummer 1 beruht auf Artikel 23 Ab-
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satz 1 Buchstabe a bis c und e der Verordnung (EU) 
2016/679, denn die Verhinderung von Gefährdungen 
für die nationale und öffentliche Sicherheit sowie die 
Landesverteidigung sind dort ausdrücklich aufge-
führte Belange. Zugleich stellen sich diese Belange 
als wichtige Ziele des allgemeinen öffentlichen Inte-
resses dar.

Auf Grundlage des Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe 
d der Verordnung (EU) 2016/679 schränkt § 18 Ab- 
satz 1 Nummer 2 die Löschungspflicht in unions-
rechtskonformer Art und Weise ein.

§ 18 Absatz 1 Nummer 3 findet seine Rechtsgrund-
lage in den Öffnungsklauseln in Artikel 23 Absatz 1 
Buchstabe e und i der Verordnung (EU) 2016/679.

Die Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Daten-
verarbeitungssystemen einer öffentlichen Stelle ge-
hört zu den wichtigen Zielen des allgemeinen öffent-
lichen Interesses im Sinne von Artikel 23 Absatz 1 
Buchstabe e der Verordnung (EU) 2016/679 und 
rechtfertigt daher die Beschränkung der Benachrichti-
gungspflicht in § 18 Absatz 1 Nummer 4. Unter Daten-
verarbeitungssystemen sind dabei sowohl Hard-
warekomponenten als auch Software in jeglicher Hin-
sicht zu verstehen. Diese Vorschrift soll vor allem ver-
hindern, dass Sicherheitslücken offenbart werden 
müssen, bevor sie geschlossen werden.

Gefährdet die Benachrichtigung diese Ziele, muss 
sie unterbleiben, soweit und solange eine solche Ge-
fährdung besteht. Der Verantwortliche hat zu prüfen, 
in welchen Umfang und in welchem Zeitraum eine ent-
sprechende Gefährdung besteht. Liegt eine Gefähr-
dung nicht mehr vor, hat die entsprechende Benach-
richtigung zu erfolgen.

Es besteht nach dem Wortlaut der Bestimmung 
keine Verpflichtung des Verantwortlichen, von einer 
Benachrichtigung gemäß Artikel 34 der Verordnung 
(EU) 2016/679 abzusehen, wenn einer der in Num-
mern 1 bis 3 aufgezählten Gründe vorliegt. Die Vor-
schrift räumt dem Verantwortlichen vielmehr ein 
pflichtgemäß auszuübendes Ermessen ein. Dieses 
bezieht sich auf das „Ob“ einer Benachrichtigung. 
Hinsichtlich der Dauer des Vorliegens einer Gefähr-
dung der Ziele besteht kein – gerichtlich nur einge-
schränkt überprüfbarer – Beurteilungsspielraum des 
Verantwortlichen.

Zu Absatz 2:

Zur Sicherstellung des Schutzes der Betroffenen-
rechte legt § 18 Absatz 2 fest, dass bei einem Absehen 
von der Benachrichtigung gemäß Absatz 1 die oder 
der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit zu informieren ist. 

Zu Artikel 1 § 19 ( Zuständigkeit)

Die Vorschrift des § 19 regelt die Zuständigkeit der 
oder des Hamburgischen Beauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit.

Zu Absatz 1:

Nach Absatz 1 wird dem oder der Hamburgischen 
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
die Aufgabe der Aufsichtsbehörde für den Daten-
schutz und Informationsfreiheit gemäß Artikel 51 Ab-
satz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 übertragen. 

Zu Absätzen 2 bis 4:

Die Absätze 2 bis 4 der Vorschrift sind weitest-
gehend unverändert aus der bisherigen Fassung des 
§ 23 HmbDSG a.F. entnommen. Die vorgenommenen 
Kürzungen korrelieren mit entsprechenden Normie-
rungen auf Unionsebene, die einer Wiederholung auf 
Landesebene entgegenstehen. Dies gilt insbesondere 
für die in § 23 HmbDSG a.F. normierten Aufgaben, die 
nun ausführlich in Artikel 57 der Verordnung (EU) 
2016/679 ausgeführt sind. 

Die darüber hinaus gegebene Zuständigkeit nach 
§ 40 BDSG ergab sich nach bisheriger Rechtslage aus 
§ 24 HmbDSG a.F. In inhaltlich entsprechender Weise 
ist die Aufsichtsbefugnis über Gerichte bereits durch 
die Vorgabe des Artikels 55 Absatz 3 der Verordnung 
(EU) 2016/679 europarechtlich beschränkt worden, 
sodass eine Regelung im nationalen Recht insoweit 
ausscheidet.

Gemäß Absatz 4 ist die oder der Hamburgische 
Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
im Rahmen der zugewiesenen Aufgabenbereiche zu-
ständig für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten. 
Diese Festsetzung erfolgte bisher in § 23 Absatz 7 
HmbDSG a.F. und trat bereits mit der letzten Ände-
rung des HmbDSG durch das „Gesetz zur weiteren 
Stärkung der Unabhängigkeit der oder des Hamburgi-
schen Beauftragten für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit“ zum 1. Januar 2017 in Kraft. Die Rege-
lung ersetzte die bisherige Anordnung der Zuständig-
keit durch den Senat und ergibt sich aus der Sach-
nähe und besonderen Fachkunde der oder des Ham-
burgischen Beauftragten für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit, die eine sachgerechte Ausführung 
der getroffenen Bestimmungen sicherstellt. 

Zu Absatz 5:

In die Zuständigkeit der oder des Hamburgischen 
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
fällt gemäß Absatz 5 nunmehr auch die Akkreditierung 
von Zertifizierungsstellen im Sinne von Artikel 43 der 
Verordnung (EU) 2016/679. Dass die Aufsichtsbehör-
den zudem auch selbst Zertifizierungen vornehmen 
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dürfen, ergibt sich bereits unmittelbar aus Artikel 42 
Absatz 5 der Verordnung (EU) 2016/679.

Zu Absatz 6:

Nach des § 32h Absatz 1 der Abgabenordnung 
(AO; in der Fassung ab dem 25. Mai 2018) werden die 
datenschutzrechtlichen Anforderungen durch Auf-
nahme in der AO vereinheitlicht. Für die Wahrneh-
mung der datenschutzrechtlichen Aufsichtsbefug-
nisse soll ab dem 25. Mai 2018 allein der BfDI zustän-
dig sein, soweit es die Aufsicht über die Datenverar-
beitung bei der Verwaltung bundesgesetzlich geregel-
ter Steuern betrifft. Grund hierfür ist, dass nach den 
gesetzlichen Vorgaben weitgehend identische techni-
sche Abläufe und eine immer homogener werdende 
IT-Architektur zu etablieren sind. Daher ist es sinnvoll, 
auch die datenschutzrechtliche Aufsicht zu zentrali-
sieren und damit auch den Dokumentationsaufwand 
vor Freigabe des Verfahrens zu reduzieren.

Bezüglich der weiterhin vom Landesdatenschutz-
beauftragten zu beaufsichtigenden landesgesetzlich 
geregelten Steuern (Kirchensteuer, Spielbankabgabe, 
Spielvergnügungssteuer, Kultur- und Tourismustaxe, 
Zweitwohnungsteuer, Hundesteuer) besteht das 
 Risiko, dass die dort ebenfalls eingesetzten bundes-
einheitlichen Verfahren in datenschutzrechtlicher Hin-
sicht anders beurteilt werden, als durch den BfDI, un-
verändert fort. Wenn auch in geringerem Umfang wer-
den für die Verwaltung dieser Steuerarten ebenfalls 
zahlreiche, in Teilen dieselben Verfahren aus dem 
bundeseinheitlichen Programmierverbund verwen-
det. Dies gilt zum Beispiel für die Adressdatenverwal-
tung (Verfahren GRINFO, bzw. GINSTER), die Bu-
chung und Erhebung der Steuerfestsetzungen und 
die kassentechnische Abwicklung. Das Ziel, den Auf-
wand für die datenschutzrechtliche Dokumentation 
deutlich zu reduzieren, ließe sich nicht erreichen, so-
lange dieser weiterhin für einen Teil der zu verwalten-
den Steuern (landes-) gesetzlich vorgeschrieben ist. 
Es könnte in Bezug auf einzelne KONSENS- Verfah-
ren zu konfligierenden Auflagen kommen, die den Ein-
satz von IT-Programmen verzögern und gar verhin-
derten.

Nach Inkrafttreten der Übertragung ist die von 
§ 32h Absatz 3 AO vorgesehene Vereinbarung zur 
Verwaltungskostenerstattung abzuschließen.

Zu Artikel 1 § 20 (Ernennungsvoraussetzungen)

Die Vorschrift entspricht der bisherigen Regelung 
in § 21 HmbDSG a.F. und statuiert die persönlichen 
Voraussetzungen für eine Ernennung zum Hamburgi-
schen Beauftragten für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit. Unter Berücksichtigung der Vorgaben der 
Verordnung (EU) 2016/679 fordert § 20, dass sie/er die 

Befähigung zum Richteramt oder für die Laufbahn All-
gemeine Dienste in der Laufbahngruppe 2 mit Zugang 
zum zweiten Einstiegsamt haben und die zur Erfül-
lung ihrer oder seiner Aufgabe erforderliche Fach-
kunde besitzen muss. Die Laufbahnbefähigung wäre 
mangels eines besonderen Weisungs- oder Eingriffs-
rechts gegenüber den zu kontrollierenden Stellen im 
öffentlichen Bereich zwar nicht unmittelbar gefordert, 
ist aber nicht zuletzt wegen der verliehenen aufsichts-
behördlichen Kompetenzen (unter anderem Erlass 
von Verwaltungsakten oder Verhängung von Bußgel-
dern) gegenüber privaten Stellen bedeutsam. Das vor-
mals geltende Mindestalter von 35 Jahren wurde mit 
Blick auf das beamtenrechtliche Leistungsprinzip auf-
gehoben. 

Zu Artikel 1 § 21 (Rechtsstellung)

§ 21 greift in weiten Teilen die Regelung des vor-
maligen § 22 HmbDSG a.F. auf und regelt die Rechts-
stellung des Beauftragten für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit. Zwecks besserer Handhabbarkeit 
wurde der ehemalige § 22 HmbDSG a.F. (Aufgaben) in 
zwei Paragraphen aufgeteilt, von denen § 21 die 
Rechtsstellung und § 22 die Pflichten ausgestaltet. 
Die Absätze 1 bis 3 entsprechen den bisherigen Rege-
lungen in § 22 Absätze 1 bis 3 a.F., § 21 Absatz 4 ent-
spricht dem bisherigen § 22 Absatz 6 HmbDSG a.F. 
und Absatz 5 entspricht § 22 Absatz 7 HmbDSG a.F. 
Der Regelungsinhalt des bisherigen § 22 Absatz 8 
HmbDSG a.F. wird auf Unionsebene in Artikel 52 Ab-
satz 4, Absatz 5 der Verordnung (EU) 2016/679 ab-
schließend geregelt, sodass eine gesonderte Normie-
rung auf Landesebene nicht mehr zulässig ist. 

Zu Absatz 1: 

Mit Absatz 1 wird ein öffentlich-rechtliches Amts-
verhältnis eigener Art geschaffen, das auf der einen 
Seite in der konkreten Ausgestaltung die Unabhängig-
keit der oder des Hamburgischen Beauftragten für Da-
tenschutz und Informationsfreiheit sichert und auf der 
anderen Seite die entsprechende Anwendung erprob-
ter Regelwerke des Beamtenrechts zulässt, wenn da-
durch die unions- und verfassungsrechtlich vorgege-
bene Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt wird.

Zu Absatz 2: 

Dieser Absatz entspricht ebenfalls der bisherigen 
Regelung und lehnt sich an die Formvorschriften des 
Beamtenrechts an. Die Bestimmung dient der Rechts-
sicherheit. Beginn und Ende des Amtsverhältnisses 
sollen eindeutig feststellbar sein. Die Leistung eines 
Amtseides ist für öffentlich-rechtliche Amtsverhält-
nisse (Beamtinnen/Beamte, Regierungsmitglieder, 
Bundesbeauftragte für Datenschutz u.a.) üblich und 
wird auch hier vorgesehen.
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Zu Absatz 3: 

Absatz 3 regelt wie bisher § 22 Absatz 3 HmbDSG 
a.F. die Beendigung des Amtsverhältnisses. Die ma-
teriellen Beendigungsgründe gibt Artikel 60a Absatz 5 
der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg 
abschließend und zwingend vor. Auch hier wird aus 
Gründen der Rechtssicherheit zum Verfahren wieder 
auf die Urkundenform zurückgegriffen. Neben der 
Aushändigung wird die Entlassung aber auch mit 
jeder anderen Zustellungsform wirksam. Ohne dass 
es eines besonderen Verweises bedarf, gelten ergän-
zend die allgemeinen Regelungen des Verwaltungs-
verfahrensrechts.

Zu Absatz 4: 

Entsprechend der bisherigen Regelung in § 22 Ab-
satz 6 trifft Absatz 4 eine Vertreterregelung. Die Rege-
lung bezweckt, dass der Schutz des Rechts auf infor-
mationelle Selbstbestimmung auch bei der Verhinde-
rung der Amtsinhaberin bzw. des Amtsinhabers durch 
einen Stellvertreter sichergestellt werden kann.

Zu Absatz 5:

Die Vorschrift regelt die Besoldung des Hambur-
gischen Beauftragten für Datenschutz und Informa-
tionsfreiheit.

Zu Absatz 6:

Absatz 6 klärt wie die Parallelregelung in § 10 Ab-
satz 2 BDSG n.F. im Hinblick auf den Regelungsauf-
trag des Artikel 52 Absatz 6 der Verordnung (EU) 
2016/679 das Verhältnis zwischen unabhängiger Da-
tenschutzkontrolle durch die Aufsichtsbehörde und 
unabhängiger Finanzkontrolle durch den Rechnungs-
hof.

Zu Artikel 1 § 22 (Besondere Pflichten)

Die in § 22 geregelten besonderen Pflichten der 
oder des Hamburgischen beauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit sollen die Integrität 
der Amtsausübung absichern. 

Zu Absatz 1:

Absatz 1 setzt Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe f der 
Verordnung (EU) 2016/679 um und dient der Vermei-
dung von potentiellen Interessenkonflikten. Die Sätze 
1 und 2 enthalten ein umfassendes Verbot sämtlicher 
nicht mit dem Amt zu vereinbarender Handlungen und 
Tätigkeiten, gleich ob entgeltlich oder unentgeltlich. 
Diese allgemeine Regelung wird durch die Verbote ei-
niger mit dem Amt nicht zu vereinbarenden Tätigkeits-
bereiche in Satz 4 konkretisiert. 

Zu Absatz 2:

Die in Absatz 2 normierte Verschwiegenheits-
pflicht entspricht der vorherigen Regelung in § 22 
 Absatz 4 HmbDSG a.F. und setzt Artikel 54 Absatz 2 
der Verordnung (EU) 2016/679 um.

Zu Artikel 1 § 23 (Tätigkeit nach Beendigung des 
Amtsverhältnisses)

§ 23 ist neu eingefügt und dient ebenfalls der Um-
setzung des Artikels 54 Absatz 1 Buchstabe f der Ver-
ordnung (EU) 2016/679, der einen Regelungsauftrag 
nicht nur für Bedingungen während, sondern auch für 
solche nach der Amtszeit enthält. Durch ein Verbot 
sämtlicher mit dem Amt nicht zu vereinbarenden 
 Tätigkeiten auch für die Dauer von zwei Jahren nach 
Beendigung des Amtes soll das Risiko von Interessen-
konflikten minimiert werden. Die Vorschrift ist § 9a des 
Senatsgesetzes nachempfunden mit dem Unter-
schied, dass die Anzeigepflicht (Absatz 2) gegenüber 
der Präsidentin oder dem Präsidenten der Bürgschaft 
und nicht gegenüber dem Senat besteht. Entspre-
chend ist auch die Präsidentin oder der Präsident der 
Bürgschaft befugt, eine nicht mit dem Amt des Ham-
burgischen Beauftragten für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit zu vereinbarende Tätigkeit zu untersa-
gen. Gegen diese Untersagungsverfügung steht der 
oder dem Hamburgischen Beauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit der Verwaltungs-
rechtsweg offen. 

Zu Artikel 1 § 24 (Befugnisse und Rechte)

Zu Absatz 1:

§ 24 macht von der Ermächtigung in Artikel 58 Ab-
satz 6 der Verordnung (EU) 2016/679 Gebrauch und 
ergänzt die Befugnisse aus Artikel 58 Absatz 1. Über 
die in Artikel 58 geregelten Befugnisse hinaus erlaubt 
§ 24 auch die Begehung von Diensträumen. Die Rege-
lung stellt sicher, dass die bzw. der Hamburgische Be-
auftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
ihre bzw. seine Kontrollbefugnisse effektiv wahrneh-
men kann. Der ihr bzw. ihm durch Artikel 57 Absatz 1 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 2016/679 auferleg-
ten Beratungsaufgabe kann sie bzw. er lediglich nach-
kommen, wenn sie bzw. er ausreichend informiert 
wird. Dies wird gegenwärtig durch die Richtlinie zur 
Beteiligung des Hamburgischen Beauftragten für Da-
tenschutz und Informationsfreiheit in der Fassung 
vom 14. Februar 2011 (MittVw S. 58) sichergestellt.

Zu Absatz 2:

Der oder dem Hamburgischen Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit soll es neben 
der ihm zukommenden Befugnis zur Veröffentlichung 
eines Tätigkeitsberichts gemäß Artikel 59 der Verord-
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nung (EU) 2016/679 weiterhin erlaubt sein, u.a. in 
Form von Pressemitteilungen an die Öffentlichkeit 
 heranzutreten.

Zu Absatz 3:

Absatz 2 stellt klar, dass eine Verhängung von 
Bußgeldern gegenüber öffentlichen Stellen oder Be-
hörden nur in Betracht kommt, soweit diese als Unter-
nehmen am Wettbewerb teilnehmen. 

Zu Artikel 1 § 25 (Verwaltungsgebühren)

Wie nach bisherigem Recht trägt grundsätzlich die 
kontrollierte Stelle die Kosten des Überprüfungsver-
fahrens. Eine Ausnahme findet sich in § 25 Absatz 2 
Satz 2 für den Fall dass die Überprüfung weder von 
der Aufsichtsbehörde noch vom Datenschutzbeauf-
tragten der kontrollierten Stelle veranlasst wurde und 
keine Mängel gefunden wurden. Nach Artikel 57 Ab-
satz 3 DSGVO ist die Prüfung der Aufsichtsbehörde 
kostenfrei, soweit die betroffene Person der Antrag-
steller ist. Eine Ausnahme sieht insoweit nur Artikel 57 
Absatz 4 DSGVO vor, der bei offenkundigen Miss-
brauchsfällen die Erhebung einer angemessenen Ge-
bühr erlaubt. Von dieser Regelungsermächtigung 
macht § 25 Absatz 3 Gebrauch und legt in Anlehnung 
an Artikel 6 EGStGB eine Obergrenze von Euro 1.000 
fest. 

Zu Artikel 1 § 26 (Strafvorschrift)

Die Vorschrift bildet im Wesentlichen die vorherige 
Rechtslage nach § 32 HmbDSG a.F. ab. Es erfolgte 
eine terminologische Anpassung an die Datenschutz-
Grundverordnung hinsichtlich des unionsrechtlich de-
finierten Begriffs der Verarbeitung (Artikel 4 Nummer 
2 der Verordnung (EU) 2016/679). Erweitert wurde die 
Bestimmung dahingehend, dass Absatz 3 die An-
tragsberechtigten nunmehr ausdrücklich nennt. Dabei 
wird der Bestimmung des Artikels 58 Absatz 5 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 Rechnung getragen.

Zu Artikel 1 § 27 Ordnungswidrigkeiten

Die Vorschrift entspricht inhaltlich dem bisherigen 
§ 33 HmbDSG a.F. wobei die in Absatz 1 Nummer 1 
aufgeführten Tathandlungen mit der Zusammenfas-
sung unter dem Begriff „Verarbeitung“ an die europa-
rechtliche Terminologie angepasst wurden. 

Zu Artikel 2 (Änderung des Hochschulgesetzes)

Die Verordnung (EU) 2016/679 verwendet nicht 
die im deutschen Recht bisher bekannte Verarbei-
tungstrias von Erheben, Verarbeiten und Nutzen (vgl. 
§ 3 BDSG a.F.), „Verarbeitung“ im Sinne der Verord-
nung (EU) 2016/679 umfasst vielmehr alle Formen 
des Umgangs mit personenbezogenen Daten. Die 

vom vorstehenden Gesetzesentwurf bezweckten Än-
derungen des § 111 HmbHG dienen, bis auf die Ände-
rung des Absatzes 2a durch einen neuen Satz 3, der 
Anpassung des § 111 HmbHG an diese Terminologie 
der Verordnung (EU) 2016/679. 

Aus Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2016/679 in Verbindung mit Artikel 9 Absatz 2 Buch-
stabe a der Verordnung (EU) 2016/679 ergibt sich fer-
ner, dass die Verarbeitung von Gesundheitsdaten nur 
zulässig ist, wenn die betroffene Person in die Verar-
beitung ausdrücklich eingewilligt hat. Die Änderung 
des Absatzes 2a durch einen neuen Satz 3 passt die 
Vorschrift an dieses von der Verordnung(EU) 2016/679 
aufgestellte Erfordernis der ausdrücklichen Einwilli-
gung in die Verarbeitung von Gesundheitsdaten an.

Der Verweis in Absatz 5 Nummer 5 auf § 11a Ab-
satz 1 Sätze 3 und 4 HmbDSG wird gestrichen, da die 
Vorschrift durch die Regelungen der Verordnung (EU) 
2016/679 überlagert wird.

Zu Artikel 3 (Änderung des Hamburgischen Trans-
parenzgesetzes)

Zu Nummer 1:

Die Möglichkeit, sich wegen einer Rechtsverlet-
zung durch die Verarbeitung personenbezogener 
Daten nach dem Hamburgischen Transparenzgesetz 
an die oder den Hamburgischen Beauftragten für Da-
tenschutz und Informationsfreiheit zu wenden, ergibt 
sich mit der Neufassung des Hamburgischen Daten-
schutzgesetzes nicht mehr aus diesem, sondern un-
mittelbar aus Artikel 57 der Verordnung (EU) 2016/679. 
Der bisherige deklaratorische Hinweis in Satz 2 kann 
daher gestrichen werden.

Zu Nummer 2:

Es handelt sich um eine Folgeänderung der Neu-
fassung des Hamburgischen Datenschutzgesetzes; 
Berufung und Rechtsstellung der oder des Hamburgi-
schen Beauftragten für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit ergeben sich nunmehr aus §§ 20 und 21 
des Hamburgischen Datenschutzgesetzes.

Zu Artikel 4 (Änderung des Hamburgischen Ausfüh-
rungsgesetzes zum Bundesmeldegesetz)

Zu den Nummern 1, 2, 3b und 4b:

Die Verweise in § 1 Absatz 3 Satz 1 und 2 auf § 10 
Absatz 1 und § 8 HmbDSG a.F. können entfallen, da 
ihr Regelungsgehalt zur Durchführung des Daten-
schutzes bzw. zu den technischen und organisatori-
schen Maßnahmen zur Sicherstellung des Daten-
schutzes in Artikel 24 der Verordnung (EU) 2016/679 
enthalten sind. 
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Zu den Nummern 3a und 4a: 

Der Begriff „Verarbeitung“ im Sinne der Verord-
nung (EU) 2016/679 umfasst alle Formen des Um-
gangs mit personenbezogenen Daten. Die Änderun-
gen dienen der Anpassung an diese Terminologie.

Zu Artikel 5 (Aufhebung der Verordnung über die 
 Angabe personenbezogener Daten gegenüber den 
Hochschulen)

Gemäß § 131 Absatz 6 HmbHG tritt mit dem Zeit-
punkt, an dem eine datenschutzrechtliche Satzung in 
Kraft tritt, für die betreffende Hochschule die Hoch-
schuldatenverordnung außer Kraft. Für alle Hoch-
schulen ist inzwischen eine solche Satzung in Kraft 
getreten, zuletzt für die Hochschule für bildende 
Künste Hamburg am 15. Dezember 2016. Der Hoch-
schuldatenverordnung kommt daher keine eigene Be-
deutung mehr zu, sodass sie im Sinne der Rechts-
bereinigung aufzuheben ist. 

Artikel 6 (Verordnungsermächtigung)

Mit dem Gesetz zur Anpassung des Hamburgi-
schen Datenschutzgesetzes entfallen die Verord-

nungsermächtigungen in §§ 11, 11a HmbDSG a.F. 
zwecks Konkretisierung der gesetzlichen Vorgaben 
zum einen für automatisierte Abrufverfahren und zum 
anderen für gemeinsame und verbundene Dateien. 
Auf diesen Grundlagen erlassene Rechtsverordnun-
gen gelten nach Wegfall der gesetzlichen Vorschrift, 
auf die sich ihr Erlass stützte, eigenständig fort. Um 
diese Rechtsverordnungen aber zu einem späteren 
Zeitpunkt aufheben zu können, bedarf es einer förmli-
chen gesetzlichen Grundlage. Diese stellt das Gesetz 
mit Artikel 6 bereit. Dem Senat wird hierdurch ermög-
licht, auf Grund der §§ 11 und 11a HmbDSG a.F. er-
lassene Rechtsverordnungen im Wege des Erlasses 
einer Rechtsverordnung aufheben zu können, ohne 
dass es zum Zeitpunkt der beabsichtigten Aufhebung 
des Erlasses eines förmlichen Gesetzes bedürfte. 

Artikel 7 (Schlussbestimmungen)

Absatz 1 regelt das Inkrafttreten des Artikelgeset-
zes. Absatz 2 betrifft die dienstrechtliche Einordnung 
des amtierenden Hamburgischen Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit anlässlich der 
Neuregelungen des Artikels 1 dieses Gesetzes. 
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